
332 der Beilagen zu den stenogr~phischen Protokollen des Nationalrates XIII.GP 

Bericht 
des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (3. der Beilagen): 
Bundesgesetz über den Schutz des Lebens, 
der Gesundheit und der Sittlichkeit der 

Arbeitnehmer (Arbeitnehmerschutzgesetz) 

Mit: dem vorliegenden Gesetzentwurf soU der 
Schutz Ides Lebens und ,der Gesundheit der 
Arbeitnehmer bei der beruflichen Tätigkeit sowie 
der bei dieser Tätigkeit mit Rücksicht auf Alter 
und Geschlecht: ider Arbeitnehmer gebotene Schutz 
der Sittlichkeit für weite Bereiche neu geregelt 
weJ"lden. Es sollen die GruIlldsätze fü·r alle Maß
nahmen und Vorkehrungen festgelegt weIlden, 
die notwendig sind, um ,einen ·dem hochent
wi~elten Stand- der technischen Wissenschaften 
und den modernen medizinischen Erkenntnissen 
entsprechenden Schutz ·des Lebens und der Ge
sUilidheit ,der Arbeitnehmer zu erreichen und 
,dessen Weit;erentwicklung zu fÖl1dern. Auch sollen 
auf Grund dieser Regehing betriebliche. Einrich
tung·en geschaffen wer·den, ,die den Arbeitgeber 
bei Durchführung der 'mm obliegen:den Vorsorge 
für den Schutz der Arbeitnehmer un:terstützen. 
Es soll dies bei Betrieben atb einer bestimmten 
Za'hl von Arbeitnehmern durch Idie Tätigkeit von 
Sicherhert;Svertrauenspersonen erfolgen; hei grö
ßeren Betrieben sollen Ü'bel1dies sicherheit;stech
nische und betriebs ärztliche Dienst:e eingerichtet 
werden. Der En:twurf ,sieht für den Wirkungs
bereich ·der Arbeitsinspektion un:d der Verkehrs-

. At'beitsinspekttJlon .eine ,einheitliche Regelung für 
den Schutz ·des Lebens, der Gesundheit und der 
Sit;tlichkeit ,der Arbeitnehmer vor. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltrung halt in 
seiner Sitzung am 3. Feber 1972 zur Berawng 
der Regierungsvorlage einen Unterausschuß ein
gesent, dem von der Sozialistischen Partei öster
reichs die Abgeordneten Horr (Vorsitzen:der), 
K:ostelecky, Metzker, Dr. Reinhart und Stein
huber, von der österreichischen Volkspart;ei die 
Abgeordneten Burger, Dr. Hauser, Schlager sowie 
Dr. Schwimmer un:d von der Freiheitlichen Partei 
österreichs der Abgeor.dnete Melter' angehöl1ten. 

Der Unterau"Sschuß hat über die Regierungsvor
lage beraten und eine Reihe von Abän:derungen 
und Ergänzungen zu ,dem Gesetzentwurf vorge
schlagen. In seiner Sitzung am 17. Mai 1972 hat 
der Ausschuß für soziale Verwaltung den Bericht 
des Unterawsschusses, den ,der Abgeol1dnete Koste
lecky erstantete, zur Kenntnis genommen und die 
Regierungsvorlage mit den vom Unterausschuß 
vorgeschlagenen Abänderungen und Ergänzungen 
heraten. An der Debatte beteiligten' ,sich außer 
,dem B,erichterstatter die Abgeol1dneten Doktor 
Sc h w imme tC, Me 1 t ,e r, S tau d in g er und 
H·e 11 w a g n e r sowie ,der Vizekanzler un:d Bun
desminist;er fürsozia'le Verwaltung Ing. 
H ä u s e r. 

Von den Abgeordneten K 0 s tel eck y, 
Dr. Schwimmer und Melter wurden 
Zu den §§ 8, 15, 18; 20, 24, 28, 31, 32, 33 und 
35 Änderungsanträge eingebracht. 

Zu den wesentlichen Abänderungen und Er
gänzungen der Regierungsvorla,ge;: ist folgendes 
zu bemerken: 

Zu § 1: 

Der Ge1tun~sbereich Ides Gesetzes ~n in dem 
durch ,die Abs. 2 hjs 4 gezogenen Rahmen um
fassend sein. Um zu vermeiden, ,daß \Sich durch 
eine Definition des Begriffes "Betl1ieb" eine ,dem 
Schl,ltzzweck. dieses Gesetzes zu ,enge, et;wa am 
Betrielbsrätegesetz 'Orientierte Grenzziehung er
gibt, wunde Abs. 2 neugefaßt. Im Abs. 3 wUflden 
in lit. c die gleichen Begriff;e wie' in ,den Dienst
l1echt;Svorschriften verwendet. Ferner wurde lit. g 
mit Rüoosicht auf die durch da,s Bundes-Ver
fassungsgesetz gegebene Abgrenzung der Zustän
,digkeit des Bundes als entbehrlich erachtet und 
weggeLlJSsen; ,dies ist auch in Anbetrach,t der vor
:gesehenen weiteren Entwicklun:g zweckmäßig. 
Durch die Neufassung des .Albs. 3 lit. c, die ein
,deutig die von Gebietskörperschaften geführten 
Betl1iebe nicht mehr erfaßt, ist auch deren An-
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2 JJ2 der Beilagen 

fUhrung im Abs. 4 nicht mehr erforderlich. Eben
'so wie hinsichtlich der B'etriebe soIIder Geltungs
hel'eich des Gesetzes auch in bezug auf die durch 
dieses erfaßten Personen umfassend sein; es soHen 
alle Personen darunter fallen, die in einem Be
trieb im Rahmen eines Beschäftigungs- oder Aus
bildungsv;erhältnisses beschäftigt werden, ohne 
Rücksicht darauf, oIb ein diesbezüglicher Vertrag 
vorliegt. Dem 'trägt die Neufa'ssung des Abs. 5 
Rechnung. 

Zu § 2: 

Die Vorsol'ge für den Schutz des Lebens und 
der Gesundhei,tder Arbeitnehmer soll sich nicht 
im Schutz vor den Gefahren erschöpfen, die sich 
unmittelbar aus der Beschäf,ügung ergeben; der 
Begriff ,der Gesundheit geht d<lJbei im Sinne der 
Definitlion der Weltgesundheitsorganisation üher 
da's Frersein von Krankheiten hinaus. Eine wich
-tige Voraussetzung für ,die .Gesunderihaltung des 
Menschen am Apbeitsplatz 1st auch die Anpassung 
,der Arbeit an den Mensch,en. Dementsprechend 
wird im Abs. 2 auch die Lehre von der menschen
gerechten Gestaltung ,der Arbeit, ;die Ergonomie, 
angeführt. ' 

Nach Abs. 2 muß unter Bel'ücksichtigung aBer 
Umstände bei umsichtiger Verrichtung der beruf
lichen Tätigkeit ein inöglichst wirksamer Schutz 
der Arbeitnehmer erl"eicht wel'den. Bei der Be
rücksichtigung aller Umstände ,ist neben den tech
nischen Gegebenheiten auch auf ,die besonderen 
Verhältnisse und wirtschafdichen Gegebenheiten 
Bedacht zu nehmen. 

Zu § 3: 

Abs. 2 regellt ,da's Erfordernis Ider natürlichen 
Belichtung für Arbeivsräuni!e, von ,dem nur in 
besonderen Fällen albgewichen weI1den :darf. Um 
nicht zu rechtfertigende Härten zu vermeiden, 
wurde Abs. 2 der Regierungsvorlage unbeschadet 
der Ausnahmemöglichkeit nach § 24 A'bs. 3 dahin 
ergänzt, ,daß für die Erweiterung von Betriebs .. 
räumlichkeiten Ausn<lihmen von ,den im ersten 
Satz dieses A:bsa'tz,es festgelegten Anforderungen 
an die 'natürliche Belichtuhg vom Arheitsinspek
torat zugelass,eh wenden können. 

Durchdle Bestimmungen des kbs. 6 ,in Ver
bindung mit Abs. 1so11 zum Ausdruck gebracht 
werden, daß für Betriebsräume, ',in denen Arbeit
nehmer nur in geringerem Ausmaß tätig we~den, 
nicht die itmfa'ssenden Vorauss,etzungen,erforoer-
lich sind wie für Arheltsdunie. . . ' 

Zu §§ 5 und 6: 

I!ll Sinne der Anführung der Ergonomie im 
§ 2 Abs. 2 wU11den auch § S Abs. i und § 6 Abs. 7 
,dem~ntlSprechend ergän~t. Damit wind dem Um
stand Rechnung getragen, daß der, Anwendung 
der ergqnomischeri Erkenntni&sebei der Gestal-

tung der. Betrielbseinrichtungen, der sons,tigen 
mechahischen Einrichtungen 'und der Betriebs
milttel sowie ,der' Arbeit'5vollgänge im Interesse 
des Schutzes ,der Arlbeitlnehmer besondere Bedeu
tung zukommt. 

Insbesonder.e hei neu entwickelten, vor allem 
aus dem Ausland zur Weiterverarbeitung im 
Lizenzwege nach österreich eingeführten Arbeit'5-
stoffen können Zweifel über ,die mit der Verwen
dung verbundenen Gefahren bestehen. Um dem 
Arbe~tsinspek,tlorat hinsichtlich solcher neuent
wickelter Arbeit&stoffe eine im Interesse der Ge
sundethaltung der Arbe~tnehmer gelegene über
prüfun~smöglichkeit zu geben (vgl. § 7 Abs. 2 des 
Aroeitsinspektionsgesetz,es 1956), wUl1de im 
Abs. 2 für den Arbeitgeber eine Meldepflicht 
eingeführt. 

Der Nachweis der notwendigen Fachkenntnisse 
im Sinne des § 6 A'bs. 5 ist für das Führen von 
Kranen aller Art nicht erforderlich. Ein solcher 
Nachweis ist nur bei solchen Kranen zu verlangen, 
deren Betrieb mbt besonderen Gefahren verbun
den ist; demnach können Krane mit ge;ingerer 
Tragkraft, wie handbetriebene 'Krane oder ein
fache Autokrane, ohne ,den geforoerten Nachweis 
geführt werden. In -diesem Sinne wurde der 
Ahs. 5 des § 6 ergänzt. 

Zu § 7: 

Abs. 4 wurde da!hing,ehend geärudert, ,daß ein 
Arbeitnehmer ohne Führerschein motorisch ange· 
'triebene Fahrzeuge im Betrieb ,nur dann lenken 
,darf, wenn ihn sein Arbeitgeber entsprech.end 
geprüft und ihm in For~einer Bewilligung 
schriftlich bestittigt hat, daß' er hiefür geeignet 
,ist. Die Art und ,oer Umfang ,der Ausbildung 
sind von ,der Beschaffenheit des Fahrzeuges bzw. 
des Gerätes rind den damit verbundenen Gefahren 
a:bhängig, wobei beim einfach.en Gerät eine Probe
fahrt genügt. Diese Prüfung hat der Ar1bei>tgeber 
oder ein von ihm hiezu Bevollmächtigter abzu
nehmen. 

Zu§ 8: 

Unhesmadet ider Be&timmufigeIi Ides § 24 Ahs. 1 
wurde im Abs. 1 festgelegt, ,daß .die Tätigkeiten, 
zu ,denen Arbeitnehmer nicht h,era:n~ezogen wer
,den dürfen, wenn ihr Gesimdheitszustancl eine 
derartige Beschäftigung nicht zuläßt, durch Ver~ 
ol1dnung .festzustellen ,sind. Im Interesse eißes 
wirksamen Gesundheitsschutzes wurde darüber 
hinaUs festgelegt, daß im Einzelfall das Arbeits
inspektorat ,diese Feststellup.g ·treffen kann. Im 
Abos. 2 wUllden ,d1e Bestimmungen über die ärzt
lichen Untersuchungen vor Aufnahme der Tätig
keit und ,die periodisch wiederkehrenden Unter
suchungen zusammengefaßt und eine Regelung 
Ü'berdie We~tel'beschäftigung für jene Fälle ge~ 
,tI"Offen, in denen ,d~s A1'Ibeitsinspektorat auf 
Grund des :Ergebnissescler ärztlichen tJ mer-
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suchung gegen eine Weiterbeschäftigung eines haben. Fü,r alle Betriebe und auswärtigen Arbeits
Aribeitnehmer,s mit einer seine Gesundheit schä'di- ,stellen gelten jedoch die Grundsätze, wie 'Sie im 
genden Tätigkeit Einspruch erhebt. ersten und zweiten Satz festgelegt sind. 

Die Vorsorge für Iden Schutz der Arbeitnehmer 
obliegt dem Arlbeitgeber. Dementsprechend hat 
dieser auch :die Kostender ärztlichen Unter
suchungen nach Aibs. 2 zu ~ragen. Im Sinne der 
vorbeugenden Betreuung oder von Berufskrank
heiten bedrohten V,ersicherten durch die Träger 
.der Unfallversicherung wurde im Abs. 5 festge
legt, daß der Arbei'q~eber gegenüber dem zu
ständigen Träger der Unfallversicherung einen 
Anspruch auf Ersatz ,der Kosten dieser ärztlichen 
Untersuchungen in jenen Fällen hat, in denen bei 
Arbeitnehmern info'1ge der Art der Einwirkung 
bei ihrer Beschäftigung die Gefahr besteht, daß 
sie an einer Berufskrankheit im Sinne der sozial
versicherungsrechtlichen Vorschriften ,erk'ranken. 
Auch wUl'de die Höhe dieses Kostenersatzes be
grenzt. 

Dem zuständigen Träger der Unfallversiche
rung wird mit ,dem neuen Abs. 6 die Möglichkeit 
eingeräumt, mit den ermächtigten A.rzten die 
direkte Vel'rechnung dieser Untersuchungskost,en 
zu verei,ribaren. 

Zu § 9: 

Zum A'bs. 1 wurde klargestellt, daß die Unter
weisung auch in schriftlicher Form erfolgen kann. 

Zu § 10: 

Abweichend von der Regierung'svorla!ge wind 
zwischen jugendlichen, weiblichen und besonders 
schutz'bedürftigen Arheitnehmern unterschieden, 
wobei zu den letzter,en vor allem die Behinderten 
zählen. 

Aus: recht,spolitischen Erwägungen (siehe Be
merkung zu § 33 Abs. 7 der Regierungsvorlage) 
wurde Abs. 4 der Regierungsvorlage, Idem nur 
deklaratorische B,edeutung zuk=, weggelassen. 

Zu § 12: 

Mit Idem neuen Atbs.3 wifld auf ~die Notwen
digkeit hingewiesen, in ·besonderen, durch die 
Art und Größe des Bet!riebes sich ergebenden 
Fällen .im Interesse ,des Schutzes ,der Arbeit
nehmer vel'lStärkte Maßnahmen für eine wirk
same Brandbekämpfungldem Arlbeitjgeber ·aufzu
tragen. 

Zu § 14: 

Abs. 4 wur,de insbesonder,e hinsichtlich der 
Einrichtungen für ,die sichere Aufbewahrung er
gänzt und darüber hinaus eine B,estimmung über 
die Haftpflicht ,des Arheitgeber'S bei schuldhafter 
Verletzung ,der ihm nach ,diesem Ahsatz oblie
genden Pflicht auf,genommen. AJ.s geeign,ete Mög
lichkeü ist tunlichst einversperrbarer Kasten zur 
Verfügung zu stellen. 

Zu § 15:-

Abs. 2 wurde ,dahingehend geändert, daß die 
Regelung für außerha,lb des Standortes ,des Be
triebes gelegene Arbeitsstellen nach den hiefür 
im Gesetz festgelegten Grundsätzen ,durch Ver
o1"dnung zu tr,effen ist. 

Zu § 16: 

Im Abs. 2 wu!'den neben ,den festen Unt,er
künften auch andere geeignete Einrichtungen, wie 
Wohnwagen, als zulässig erklärt und im Abs. 5 
festgelegt, ,daß di'e näheren Bestimmungen über 
da's Erfol'lderni'S einer KrankensrtUbe bei Unter
künften und über ,das .dort tätige Pflegepersonal 
Idurch Verordnung zu treffen 'Sind .. 

Zu § 17: 

Verschiedene Betriebseinrichtungen, wie Krane 
oder Aufzüge, ,aber auch andere' unter Abs. 1 
fallende. Ein!'ichtungen, . Mittel oder' Gegenstä11lde 
müssen neben ,den besonderen Prüfungen in ihrer 
Eigenart entsprecheIlIden Zeiträumen auf ihren 
ordnungsgemäßen Zustand 'gepriift wenden. Di~ 
geänderte Einleitung ,des zweiten Sitzes ,des Abs. 1 
trägt diesem Erfordernis Rechnung. 

Zu § 20: 

Im Abs. 1 wunden die in ,der Regierungsvorlage 
mi,t 20 bzw. 50 angegebenen Za:hlen init Rück~ 
sicht auf die in Betrieben dieser Größenol1dnung 
zu erwartende aUgemeine Gefähr,dung mit 50 
bzw. 100 festgesetzt; es besteht jedoch in Betrie
ben mit besonders gefährlichen Arbeitsvorgängen 
die Möglichkeit, ,dem Ar:beitgeber auch bei einer 
geringeren Zahl von Beschäftigten die Bestellung 
einer Sichel'heitsvel"trauensperson aufzutra;gen. 

Nach § 14 Abs. 2 Z. 7 des Betriebsrätegesetzfs 
Zu § 13: hat der Betriebsrat auch ,die Durchführung und 

Im vorletzten und let21ten Satz wurde mit Einhaltung oder Vorschriften über ,den Arbeit
Rücksicht auf die betrieblichen Verhältnisse fest- nehmerschutz zu überwachen. AUlS dieser Aufgab!:!' 
gele"gt, albW, e,lcher Zahl von Beschäftigten perso-, eine:s Betri,ebsr. a'1les er,gibt, 'sich ~W;lll,gSI,äUfig, eine 
nen anwesend sein müssen, die eine ausreichende Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und Sicher:.,. 
Ausbildung für erste Hilfeleistung erhalten heitsvertrauenspeI'son, der auch :die Bestimmung 
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4 332 der Beilagen 

,des Abs. 2 über ·doie BesteHung dieser Personen 
mit Zustimmung des Betriebsrates ,für die Dauer 
von jewei15 3 Jahren entspricht. Demgemäß -sind 
:wch d~e Ersatzpersonen gemäß Ahs. 4 mit Zu
stimmung ,des Betriebsrates zu bestellen. Stimmt 
der Betriebsrat nicht zu, -so ist nach § 26 ,des 
Betl'i-ebsrät:egesetzßs vorzugehen. 

Im Abs. 3 wurde noch klar,gestellt, daß -den 
Sicherheitsvertrauenspersonen ',die zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben notwendige Zeit zu gew:ihren ist. 
Der letzte Sa<tz ,dieses .Nbsa'tzes ,der Regierung-s
vorlage wunde durch die Bestimmunger-setz;t, die 
feststellt, daß ,durch Idie Tätigkeit der Sicherheits
vertrauenspenson 'die Verantwortung ,des Arbeit
gebers auf Grund ,dieses Bundesgesetzes und der 
nach diesem Gesetz erlassenen Veroronungen 
nichtberühI'it wir.J. 

Zu § 22: 

Die Anführung ,der wesentlichen Tä,tigkeiten 
der betriebsä-rztlichen Dienste im Abs. 2 ,der. 
Regierungsvorlage wurde ergänzt. Damit wird 
klargestellt, daß der dem betriebsärztlichen Dienst 
obliegende vorbeugende Gesundheitsschutz kein 
umfassender ist, da sich -dieser im wesentlichen 
auf -die aus der beruflichen Tätigke~t ergebenden 
Gefahren für die Gesundheit der Arbeitnehmer 
,bezieht. Der Schwerpunkt der Tätigkeit -des be
triebsärz'tlichen Dienstes hat jedenfalls auf pro
phylaktischem und nicht. auf kurativem Gebiet 
zu liegen. 

Zu § 24: 

Nach Abs. 3 ist die zuständige Behörde mit den 
auf Grund des Abs. 1 zu erl3!s.senden Verordnun
gen auch zu -ermächtigen, im Einz·eLfaH unter 
bestimmten Voraussetzungen andere als in diesen 
Verordnungen vorgeschriebene Vorkehrungen zu
z;ulassen. Soweit sich in solchen Fällen besondere 
ProbIeme in bezug auf den Schutz des Lehens 
und der Gesundheit -der Arbeitnehmer ergeben, 
wie bei Taucherarbeiten, muß die Möglichkeit 
gegeben sein, eine den jeweiligen Erfondernissen 
entsprechende einheitliche Regelung -sicherzustel
len. Dem 'trägt die Ergänzung des Abs. 3da,durch 
Rechnung, 'daß in ,derartigen Fällen der zuständige 
Bundesminister zu eutsch·eiden hat. 

Zu§ 28:' 

. Im. Interesse . einer wirksamen burchsetzung 
der Erfondernisse ,des Arbeitnehmerschutzes 
wur-ae im Abs. 1 als Kriterium für die Unter
'sagung der Beschäftigung von Arbeittnehmerndie 
Verletzung' ,der dem Arbeitgeber obliegenden 
pflichten festgesetzt, wenn durch diese eine er
höhte Gefahr für Leben oder Gesundheit der 
Arbeitnehmetdtoht. D3!rüher hinaus wurde auch 
auf .diearbei~vertragsrechtlichen Momente Be
dacht genommen. 

Zu § 29: 

Die Verpflichtung zum Auflegen der für den 
Betrieb in Betracht kommenden Arbeitnehmer
schutzvorschriften und -der Bescheide wur\de hin
sichtlich der außerhalb des Standortes ,des Betrie
bes gelegenen Al'beitsSitellen auf jene A,rbeits
stellen ein~eschränkt, die nach § 27 Abs.· 7 zu 
melden s1nd. 

Zu § 31: 

Es wUl'de ein neuer Abs. 3 m~t einem gerin
geren Strafau~maß fü,r bestimmte, in der Regie
·rungsvorla>ge hereit-s genannte Oberu.etungen ein
gefügt und dementsprechend Albs. 2 >geändert. 
Ferner vertrat der Ausschuß die Meinung, daß 
für den Fall einer Reform ·des Vel'wakungsstl'af
rechtes, inder -die Bestimmungen über die Kumu
la!tion von Ge1d- und Freiheitsstrafen .geändert 
werden, auch die Strafhestimmungen des A,rbeit
nehmerschutzgesetzes einer ,solch,en R!eform ange
paßt werden sollen. 

Zu § 32: 

Die Aufzählung der Vorschriften, <die nach 
Abs. 1 außer Kraft treten, wurde im Sinne der 
Rechtsbereinigung durch die unter Ht. h, i und j 
angeführten Vorschriften ergänzt. 

Zu § 33: 

Um sicherzustellen, -daß auch -die in -einzelnen 
gewerberechtlichen Regelungen sowie in anderen 
Rechtsvorschriften enthaltenen Bestimmungen 
zum Schutze der Arbeitnehmer bis zu einer 
gesetzlichen Neuregelung desbett'eff·enden Gebie
tesdurch auf Gt'Und von B'estimmungen ,dies-es 
Bundesgesetzes und der Gewe~beot'dnung erlas
sene VeroJ:;dnungen weiter in Gehung bleiben, 
wurde die Aufzählung im AbS. 2 erweitert, die 
beschränhe Weitergeltung ,der Obergan~sbestim
mu-ngen der §§ 74 a und 34 a der Gewerbeordnung 
für diese Vorschriften im Albs. 3aU's~gesprochen 
und im Abs. 4 auch eine Regelung für das teil
weise Außerkraflltreten von weitergehenden 
Recht-svorschriften >getroffen. 

Durch die Wegla!ssungdes Abs. 7 der Regie
rungsvorlage wird ebenf>o wie bei §.10 Abs. 4 der 
Regierungsvorlage z,um Ausdruck gebrach'!, daß 
nicht nur die aufgezählten sondern auch alle 
anderen arbdtsrechtlichen Vorschriften, die 'sich 
auf den Arbeitnehmet'schutz beziehen, in Gel
tung bleiben. 

Der neue Abs. 7 'stellt die Strafbestimml.lng 
für die weitergeltenden Rechtsvorschriften ,dar. 

Der neue Abs.· 8 dient dazu, die in anderen 
Rechtsvol'schriftenenthaltenen Regelungen, in 
denen auf· ,die' Dienstnehmerschutzbestimmungen' 
der Gewerbeot'dnung hingeWiesen. wirxl, wie im 
§ 3 Abs. 2 des Ziviltechnikergesetzes, BGB!. 
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332 der Beilagen 5 

Nr. 146/1957 oder im § 133 Achs. 2 des Berg- änderungsantr~ge einstimmig angenommen, sodaß 
gesetzes, BGBl. Nr. 73/1954, dem neuen Recht sich der beigedruckte Gesetzestext ,ergab. 
anzupassen. 

Bei der Abstimmung wurde ,die Regierungs
vorlage mit den vom Unterausschuß vorgeschla
'genen Abänderungen 'bzw. unter Berücksichti
gung ,der ,in der Ausschußs~tzung von den Ahge
ordneten Kostelecky, Dr. Schwimmer 
und M 'e I 'te r eingebrachten gemeinsamen Ab-

Kostelecky 
Berichterstatter 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt ,der Aus
schuß für soziale Verwaltung· den A n t rag, <ler 
Nationalrat wolle ,dem a n g ,e '5 chI os sen e n . /. 
G es e tz e n t w u r f ,die verfassungsmäßige Zu~ 
stimmung errteilen. 

Wien, am 17. Mai 1972 

Horr 
Obmann 
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6 JJ2 der Beilagen 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
1972 über den Schutz des Lebens, der Ge
sundheit und der Sittlichkeit der Arbeit

nehmer (Arbeitnehmerschutzgesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ABSCHNITT 1 

Allgemeine Bestimmungen 

Geltungsbereich 

§ 1. (1) Die Bestimmungen dieses Bundesgeset
zes regeln den Schutz des Lebens und der 
Gesundheit der Arbeitnehmer bei der beruf
lichen Tätigkeit sowie den im Rahmen dieser 
Tätigkeit mit Rücksicht auf Alter und Geschlecht 
der Arbeitnehmer gebotenen Schutz der Sittlich
keit. 

(2) Soweit sich ,aus den Abs. 3 und 4 nicht 
anderes ergibt, gelten die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes für Betriebe aller Art. Zu einem 
Betrieb ,gehören auch die außerhalb seines Stand
ortesgelegenen Ar'beitsstellen, sofern in diesem 
Bundesgesetz nicht anderes bestimmt wird. 

(3) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
finden, soweit sich aus Abs. 4 nicht anderes 
ergibt, keine Anwendung auf 

a) die der Aufsicht der Land- und Forstwirt
schaftsinspektion unterstehenden Betriebe, 

b) die der bergbehördlichen Aufsicht unter
stehenden Betriebe, 

c) die Behörden, ~mter und anderen Ver
waltungsstellen sowie die Anstalten des 
Bundes, der Länder, der Gemeindeverbände 
und der Gemeinden, 

d) die Erziehungs- und Unterrichtsanstalten, 
soweit sie nicht unter lit. c fallen, 

e) die Kultusanstalten, 
f) die Hauswirtschaft. 

(4) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
gelten jedoch für die im Abs. 3 lit. c angeführten 
Dienststellen, soweit diese der Aufsicht der Ver-

kehrs-Arheitsinspektion unterliegen, und für 
solche Heil- und Pflege anstalten (Krankenanstal
ten) und Kuranstalten, die von einer Gebiets
körperschaft geführt werden. Sie gelten ferner 
bei den unter Ahs. 3 lit. d und e genannten 
Anstalten für jene betrie'bsähnlichen Einrichtun-

I gen dieser. Anstalten, die nicht. unmittelbar d~r 
. Zweckbestlmmung derselben dIenen, sofern m 

diesen Arbeitnehmer tätig sind. 

(5) Arbeitnehmer im Sinne dieses Bundesge
setzes sind alle Personen, die in Betrieben nach 
Abs. 2 im Rahmen eines Beschäftigungs- oder 
Aus:bildungsverhältnisses tätig sind. Ausgenom
men sind Heimarbeiter im Sinne des Heim
arheitsgesetzes 1960, BGBL Nr. 105/1961. 

Vorsorge für den Schutz der 
Arbeitnehmer 

§ 2. (1) Die Vorsorge für den Schutz des 
Lebens, der Gesundheit und der Sittlichkeit der 
Arbeitnehmer umfaßt alle Maßnahmen, die der 
Verhütung von beruflich bedingten Unfällen 
und Erkrankungen der Arbeitnehmer dienen 
oder sich sonst aus den durch die Berufsausübung 
bedingten hygienischen Erfordernissen ergeben 
oder die durch Alter und Geschlecht der Arbeit
nehmer gebotenen Rücksichten auf die Sittlich
keit betreffen. Dieser Vorsorge entsprechend 
müssen die Betriebe eingerichtet sein sowie unter
halten und geführt werden. 

(2) Durch Maßnahmen, die der Verhütung von 
Unfällen, Erkrankungen oder den sonstigen 
hygienischen Erfordernissen im Sinne des Abs. 1 
dienen, muß für eine dem allgemeinen Stand 
der Technik und der Medizin, insbesondere der 
Arbeitshygiene und Arbeitsphysiologie, sowie 
der Ergonomie entsprechende Gestaltung der 
Arbeitsvorgänge und der Arbeitsbedingungen 
Sorge getragen und dadurch ein unter Berück
sichtigung aller Umstände bei umsichtiger Ver
richtung der beruflichen Tätigkeit möglichst 
wirksamer Schutz des Lebens und der Gesund
heit der Arbeitnehmer err,eicht werden. 
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ABSCHNITT 2 

Anforderungen und Maßnahmen zum Schutz der 
Arbeitnehmer 

A r b e it s r ä u m e s 0 wie s 0 n s t i g e 
Betriebsräume und Arbeitsstellen 

§ 3. (1) Arbeitsräume müssen für den Auf
enthalt von Menschen geeignet sein und unter 
Berücksichtigung der Arbeitsvorgänge und der 
Arbeitsbedingungen den Erfordernissen des 
Schutzes des Lebens und der Gesundheit· der 
Arbeitnehmer entsprechen. Diese Erfordernisse 
sind insbesondere hinsichtlich der Ausmaße, der 
Lage, der Beschaffenheit und der Ausgestaltung 
der Arbeitsräume maßgebend. 

(2) Arbeitsräume müssen, soweit es die Art 
der. Arbeitsvorgänge zuläßt oder nach der 
Zweckbestimmung der Räume möglich ist, natür
lich belichtet sein. Diese Belichtung muß nach 
Maßgabe der in den Arbeitsräumen ausgeführten 
Tätigkeiten ausreichend und möglichst gleich
mäßig sei.nj kann dies aus zwingenden, vor allem 
in den örtlichen Verhältnissen gelegenen Grün
den, wie infolge der Anordnung der Arbeits
räume, nicht erreicht werden, müssen diese 
Räume zusätzlich künstlich beleuchtet werden. 
Das Arbeitsinspektorat kann bei Vorliegen son
stiger wichtiger Gründe Ausnahmen von den 
Bestimmungen des ersten Satzes zulassen. Wich
tige Grunde liegen inshesondere dann vor, wenn 
dringend benödgte zusätzliche Arbeitsräume nur 
durch eine Ausnahmeregelung gewonnen werden 
können. 

(3) Unter Bedachtnahme auf die Arbeits
vorgänge, die Arbeitsbedingungen und die ört
lichen Verhältnisse müssen Arbeitsräume sowie 
sonstige Betriebsräume und Arbeitsstellen im 
Bedarfsfall ausreichend und möglichst gleich
mäßig künstlich beleuchtet sein. Wenn es der 
Schutz des Lebens und der Gesundheit der 
Arbeitnehmer erfordert, ist auch für eine Not
beleuchtung oder eine Warnbeleuchtung für 
Gefahrenstellen vorzusorgen. 

(4) Die natürliche Belichtung und die künst
liche Beleuchtung müssen den Erfordernissen des 
Schutzes des Lebens und der Gesundheit der 
Arbeitnehmer entsprechenj insbesondere müssen 
Belichtung und Beleuchtung blendungsfrei, letz
tere muß überdies auch flimmerfrei sein. 

(5) In jedem Arbeitsraum muß unter Berück
sichtigung der Arbeitsvorgänge und der Arbeits
bedingungen entsprechend den Erfordernissen 
des Schutzes des Lebens und der Gesundheit der 
Arbeitnehmer für eine ausreichende Zufuhr fri
scher und Abfuhr verunreinigter oder verdorbe
ner Luft sowie dafür Vorsorge getroffen sein, 
daß an den Arbeitsplätzen eine angemessene 
Raumtemperatur herrscht. Soweit es die Art der 
Arbeit zuläßt, müssen an den Arbeitsplätzen den 
allgemeinen Anforderungen entsprechende, 

erträgliche raumklimatische Verhältnisse gegeben 
sein. Bei Auswahl und Gestaltung von Heiz
und Kühleinrichtungen ist auf die mit diesen 
allenfalls verbundenen Gefahren Bedacht zu neh
men. Bei der Ausgestaltung der Arbeitsräume 
sind auch die im Hinblick auf die Arbeits
vorgänge notwendigen Maßnahmen zum Schutz 
vor einer die Gesundheit schädigenden Einwir
kung durch Lärm oder Erschütterungen zu tref
fen. 

(6) Betriebsräume, die nicht als Arbeitsräume 
anzusehen sind, müssen, wenn darin vorüber
gehend gearbeitet wird, derart beschaffen sein 
oder es müssen solche Vorkehrungen getroffen 
werden, daß die Arbeitsbedingungen den Erfor
dernissen des Arbeitnehmerschutzes entsprechen. 
Für andere Arbeitsstellen gilt dies'sinngemäß. 

Ausgänge und Verkehrswege 

§ 4. (1) Ausgänge und Verkehrswege müssen 
so angelegt und beschaffen sein, daß sie einen 
sicheren Verkehr ermöglichen. Insbesondere müs
sen in Betriebsräumen und -gebäuden Ausgänge 
und Verkehrswege, einschließlich der Stiegen, 
derart angelegt und ebenso wie Abschlüsse von 
Ausgängen so beschaffen sein, daß die Betriebs
räume und -gebäude von den Arbeitnehmern 
rasch und sicher verlassen werden können; hiefür 
sind vor allem Anzahl, Anordnung und Abmes
sung~n der Ausgänge und Verkehrswege maß
gebend. Die Anforderungen an Ausgänge und 
Verkehrswege gelten in entsprechender Weise 
auch in jenen Fällen, in denen Gebäude nicht 
ausschließlich oder überwiegend betrieblichen 
Zwecken dienen. 

(2) Besteht infolge besonderer Betriebsverhält
nisse, wie Lagerung oder Verwendung von 
Arbeitsstoffen oder Anwendung von Arbeits
verfahren, die besondere Vorkehrungen zum 
Schutz des Lebens und der Gesundheit der 
Arbeitnehmer erfordern, oder aus anderen Grün
den die Möglichkeit, daß die dem regelmäßigen 
Verkehr dienenden Ausgänge und Verkehrswege 
im Gefahrenfall ein entsprechend rasches und 
sicheres Verlassen der Betriebsräume oder der 
Gebäude durch die Arbeitnehmer nicht gewähr- .. 
leisten, sind hinsichtlich der Ausgänge und Ver-. 
kehrswege die dadurch bedingten besonderen 
Maßnahmen zu treffen, wie Anordnung kürzerer 
Fluchtwege, Anlegen von Notausgängen oder 
Notausstiegen, allenfalls auch von Notleitern. 

(3) Ausgänge und Verkehrswege müssen in 
einer Weise natürlich belichtet oder künstlich 
beleuchtet sein, daß ein sicherer Verkehr möglich 
ist; auf die örtlichen Verhältnisse, die besonde
ren betrieblichen Erfordernisse sowie auf die im 
Abs. 2 angeführten Umstände ist hiebei beson
ders Bedacht zu nehmen. Wenn es die Erforder
nisse eines sicheren Verkehrs verlangen, ist auch 
für eine Notbeleuchtung vorzusorgen. 

3 
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(4) Für Verkehrswege im Freien gelten die prüfungen). Betriebseinrichtungen, sonstige 
Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 sinngemäß. mechanische Einrichtungen und Betriebsmittel 

dürfen nur verwendet werderi, wenn die nach 
den vorstehenden Bestimmungen notwendigen 

B e tri e b sei n r ich tun gen, S 0 n s t i g e 
mechanische Einrichtungen und 

Betriebsmittel 

§ 5. (1) Betriebseinrichtungen, wie Apparate, 
Druckbehälter, Maschinen, Anlagen für die 
Umwandlung, Weiterleitung und Verteilung von 
Energie oder Fördereinrichtungen, sonstige 
mechanische Einrichtungen, wie Hub- oder Kipp
tore, sowie Betriebsmittel, wie Werkzeuge, Lei
tern, Gerüste, Transportmittel oder Verkehrs
mittel, müssen dem Stand der Technik entspre
chend derart ausgebildet oder sonst wirksam 
gesichert sein und auch so aufgestellt und ver
wendet werden, daß ein möglichst wirksamer 
Schutz des Lebens und der Gesundheit der 
Arbeitnehmer erreicht wird. Betriebseinrichtun
gen, sonstige mechanische Einrichtungen und 
Betriebsmittel müssen hinsichtlich ihrer Bau
weise den anerkannten Regeln der Technik, 
insoweit diese auch dem Schutz des Lebens und 
der Gesundheit der Arbeitnehmer dienen, ent
sprechen und erforderlichenfalls auch in der not
wendigen Weise gekennzeichnet sein. Von die
sen Regeln abweichende Ausführungen sind 
jedoch zulässig, sofern zumindest der gleiche 
Schutz erreicht wird. Ferner ist bei den Ein
richtungen und Mitteln und bei deren Verwen
dung auf die arbeitsphysio'logischen und ergo
nomischen' Erkenntnisse soweit Bedacht zu neh
men, als ·dies d.er Schutz der Arbeitnehmer er
fordert. In anderen Rechtsvorschriften enthaltene 
Bestimmungen aber Einrichtungen und Mittel 
der vorgenannten Art werden durch ,diese Be
stimmungen nicht berührt. 

(2) Betriebseinrichtungen, sonstige mechanische 
Einrichtungen und Betriebsmittel, deren ord
nungsgemäßer Zustand für den Schutz des 
Lebens und der Gesundheit der Arbeitnehmer 
von wesentlicher Bedeutung ist, wie dies bei
spielsweise bei Kranen, Aufzügen, Hebebühnen, 
Zentrifugen größerer' Leistung, Hub- oder Kipp
toren sowie Winden und Flaschenzügen der Fall 
ist, müsssen in bestimmten Zeitabständen, für 
deren Ausmaß vor allem Art und Verwendung 
der Einrichtungen und der Betriebsmittel maß
gebend sind, auf ihren ordnungsgemäßen' Zu
stand in besonderer Weise geprüft werden (Wie
derkehrende Prüfungen). Darüber hinaus müssen 
jene Einrichtungen und Betriebsmittel, bei denen 
dies auf Grund ihrer Bauweise geboten erscheint, 
wie bei Kranen, Aufzügen, Hebebühnen, 
bestimmten Zentrifugen und Hub- oder Kipp
toren, auch vor ihrer Inbetriebnahme sowie nach 
größeren Instandsetzungen oder wesentlichen 
1\nderringen auf ihren ordnungsgemäßen Zustand 
in besonderer Weise geprüft werden (Abnahme-

Prüfungen durchgeführt wurden. 

(3) Abnahmeprüfungen nach Abs. 2 sind von 
Ziviltechnikern des hiefür in Betracht kommen
den Fachgebietes, fachkundigen Organen des 
Technischen überwachungs-Vereines oder Amts
sachverständigen durchzuführen. Der zuständige 
Bundesminister kann Prüfbescheinigungen aner
kennen, die im Ausland von dort hiezu berufe
nen Stellen ausgefertigt wurden, wenn die Art 
der geprüften Einrichtungen oder Mittel dies 
erfordert und Gewähr dafür gegeben ist, daß 
damit jedenfalls der Zweck einer im Inland 
durchzuführenden Abnahmeprüfung erreicht 
wird. Wiederkehrende Prüfungen nach Abs. 2 
sind von den im ersten Satz genannten Per
sonenkreis durchzuführen; unter Berücksichti
gung der Art der Betriebseinrichtungen und der 
Betriebsmittel können diese Prüfungen auch von 
sonstigen geeigneten, fachkundigen und hiezu 
berechtigten Personen vorgenommen werden, 
die auch Betriebsangehörige sein können. Als 
geeignet und fachkundig sind Personen anzu
sehen, wenn sie die für die jeweilige Prüfung 
notwendigen fachlichen Kenntnisse und Erfah
rungen besitzen und auch die Gewähr für eine 
gewissenhafte Durchführung der Prüfungsarbei
ten bieten. Im Bereich von Eisenbahnen können 
die besonderen Prüfungen auch von Personen 
vorgenommen werden, die im Verzeichnis gemäß 
§ 15 des Eisenbahngesetzes 1957, BGBI. Nr. 60, 
geführt werden. 

(4) über die Abnahmeprüfungen und die Wie
derkehrenden Prüfungen müssen entsprechende 
Vormerke geführt werden, die im Betrieb aufzu
bewahren sind. Soweit Betriebseinrichtungen, 
sonstige mechanische Einrichtungen oder Be
triebsmittel außerhalb der festen Betriebsstätte 
verwendet werden, müssen diese Vormerke an 
der Arbeitsstelle aufbewahrt werden. 

(5) Durch die Bestimmungen der Abs. 2 und 3 
werden in anderen Rechtsvorschriftert enthal
telie Bestimmungen über die besondere Prüfung 
von Betriebseinrichtungen oder von Teilen von 
solchen Einrichtungen, sonstigen mechanischen 
Einrichtungen oder von Betriebsmitteln nicht 
berührt. 

A r bei t s vor g ä n g e und A r bei t s v e r
fa h ren, A rb e i t s p I ätz e, Lag e r u ng e n 

§ 6. (1) Arbeitsvorgänge und Arbeitsverfahren 
müssen so vorbereitet, gestaltet und durchgeführt 
werden, daß ein möglichst wirksamer Schutz des 
Lebens und der Gesundheit der Arbeitnehmer 
·erreicht wird. Dementsprechend sind vom Ar-

I 

I 

\ I 
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beitgeber die hiefür notwendigen und geeigneten 
Einrichtungen und Mittel zur Verfügung zu 
steHen; auch ist von ihm die Arbeitsweise 1m 
Betrieb in diesem Sinne einzurichten. 

(2) Für Arbeiten, be: denen mit Stoffen 
umgegangen wird oder bei denen sich aus ande
ren Ursachen Einwirkungen ergeben, durch die 
das Leben und die Gesundheit der Arbeitnehmer 
gefährdet werden, müssen jene Schutzmaßnah
men getroffen werden, durch die solche Einwir
kun'!;en' möglichst vermieden werden. Kann der 
Arbeitgeber aus der Zusammensetzung und der 
Art der Anwendung von Arbeitsstoffen anneh
men, daß Gefahr für Leben und Gesundheit der 
Arbeitnehmer hesteht, hat er diese Arbeitsstoffe 
vor deren Anwendung dem Arbeitsinspektorat 
bekanntzugeben. Soweit es die Art der 
Arbeiten zuläßt, sind nach MögJichkeit solche 
Stoffe zu verwenden und solche Arbeitsverfah
ren anzuwenden, bei denen diese Einwirkungen 
nicht oder nur in einem geringeren Maße auf
treten. Wenn es der Schutz des Lebens und der 
Gesundheit der Arbeitnehmer erfordert, kann 
die Verwendung bestimmter Arbeitsstoffe oder 
die Anwendung bestimmter Arbeitsverfahren 
untersagt werden,' sofern der Arbeitserfolg auch 
mit anderen Arbeitsstoffen oder nach anderen 
Arbeitsverfahren mit einem angemessenen Auf
wand erreicht werden kann. 

(3) In Betrieben, in denen unter die Bestim
mung des Abs. 2 erster Satz fallende Stoffe 
gelagert oder verwendet werden, dürfen solche 
Stoffe nur in Behältnissen verwahrt werden, die 
so bezeichnet sind, daß' dadurch die Arbeitneh
mer auf die Gefährlichkeit des Inhaltes aufmerk
sam gemacht werden; beilll Füllen von Behält
nissen ist darauf besonders zu achten. In anderen 
Rechtsvorschriften enthaltene Bestimmungen 
über die Kennzeichnung werden hiedurch nicht 
berührt; soweit eine derartige Kennzeichnung 
auch den Erfordernissen des Arbeitnehmer
schutzes entspricht, ist eine weitere Kennzeich
nung nicht erforderlich. 

(4) Zu Arbeiten, die mit einer besonderen 
Gefahr für die damit beschäftigten oder für 
andere Arbeitnehmer verbunden sind, wie 
Sprengarbeiten, Taucherarbeiten, Arbeiten an 
laufenden Transmissionen oder Arbeiten des 
Gasrettungsdienstes, dürfen nur solche Arbeit
nehmer herangezogen werden, die die erforder
liche körperliche und geistige Eignung sowie die 
vom Standpunkt des Arbeitnehmers·chutzes not
wendigen Fachkenntnisse und Berufserfahrungen 
für ,eine sichere Durchführung dieser Arbeiten 
besitzen; soweit Arbeitnehmer über die gefor
derten Kenntnisse und Erfahrungen noch nicht 
verfügen, dÜ1'1fen sie. zu derartigen Arbei
ten erst nach entsprechender Unterweisung bei
gezogen werden. Für Arbeiten 'der angeführten 

Art sowie für Arbeiten, die zur Vermeidung 
einer derartigen Gefahr in einer bestimmten 
Weise durchzuführen sind, müssen Verhaltungs
anweisungen erteilt werden; auch muß eine der 
Art der betreffenden Arbeit angemessene Auf
sicht gegeben sein. 

(5) Für Arbeiten, die unter die Bestimmungen 
des Abi>. 4 fallen und bei denen es mit Rücksicht 
auf die mit den Arbeiten verbundenen Gefahren 
für die damit beschäftigten oder für andere 
Arbeitnehmer von wesentlicher Bedeutung ist, 
daß die notwendigen Fachkenntnisse für eine 
sichere Durchführung dieser Arbeiten vorliegen, 
wie bei Spreng- oder Taucherarbeiten oder bei 
der Tätigkeit als Führer von Kranen bestimmter 
Art, ist der Nachweis dieser Fachkenntnisse durch 
ein Zeugnis einer hiefür in Betracht kommenden 
Unterrichtsanstalt oder durch ein Zeugnis einer 
anderen Einrichtung zu erbringen, die vom 
Bundesminister für soziale Verwaltung zur Aus
stellung solcher Zeugnisse ermächtigt worden ist. 
Soweit es sich jedoch um den Nachweis der Fach
kenntnisse für Arbeiten in Betrieben handelt, 
die dem Verkehrs-Arbeitsinspektionsgesetz, BGBL 
Nr. 99/1952, unterliegen, kann die Ermächtigung 
vom Bundesminister für Verkehr ausgesprochen 
werden.. Andere Rechtsvorschriften, in denen 
Erfordernisse für die Ausübung bestimmter 
Tätigkeiten festgelegt sind, werden hiedurch nicht 
berührt. 

(6) Eine Ermächtigung gemäß Abs. 5 ist aus
zusprechen, wenn die Gewähr gegeben ist, daß. 
die für die Arbeiten notwendigen Fachkenntnisse 
in ent~prechender Weise vermittelt werden. Den 
Prüfungen zur Erwerbung der Zeugnisse ist, 
soweit es sich nicht um solche im Rahmen des 
Lehrplanes einer Unterrichtsanstalt handelt, ein 
Organ der Arbeitsinspektion beizuziehen. Der 
Bundesminister für soziale Verwaltung kann die 
Zeugnisse anderer Stellen, auch ausländischer, 
anerkennen, wenn die Gewähr dafür gegeben 
ist, daß damit der Nachweis mindestens gleich
wertiger Fachkenntnisse erbracht wird; der vor
letzte Satz des Abs. 5 gilt entsprechend. 

(7) Arbeitsplätze müssen unter Bedachtnahme 
auf die Arbeitsvorgänge und die Arbeitsbedin
gungen entsprechend den Erfordernissen des 
Schutzes des Lebens und der Gesundheit der 
Arbeitnehmer gestaltet sein; hiebei ist auch auf 
die arbeitsphysiologischen und ergonomischen 
Erkenntnisse Bedacht' zu nehmen. 

(8) Lagerungen sind in einer Weise vorzuneh
men, daß Gefahren für die Arbeitnehmer mög
,lichst vermieden werden; insbesondere müssen 
für die Lagerung von Stoffen der im Abs., 2 
erster Satz genamiten Art, soweit ihre Gefähr
lichkeit bekannt oder erkennbar ist, die durch 
die Eigenschaften dieser Stoffe bedingten Schutz-
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maßnahmen getroffen werden; andere Rechts- motorisch angetriebenen Fahrzeuges zu unter
vors·chriften über die Lagerung von Stoffen wer- sagen und nötigenfalls die Bewilligung zu ent-
den hiedurch nicht berührt. ziehen. 

Verkehr in den Betrieben 

§ 7. (1) Der Verkehr innerhalb der Betriebe 
ist mit entsprechender Umsicht so abzuwickeln, 
daß ein möglichst wirksamer Schutz des Lebens 
und der Gesundheit der Arbeitnehmer erreicht 
wird. Für Straßen ohne öffentlichen Verkehr 
sowie für den sonstigen Verkehr im Bereich von 
Betrieben sind die Bestimmungen der Straßen
verkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159, soweit 
sinngemäß maßgebend, als diese die Sicherheit 
des Verkehrs betreffen. Abweichungen von den 
genannten Bestimmungen sind zulässig, soweit 
dies mit Rücksicht auf zwingende betriebliche 
Notwendigkeiten unbedingt erforderlich ist. 
Solche Abweichungen müssen im Betrieb ent
sprechend bekanntgegeben werden. 

(2) Anlagen für Bahnen, die nicht Eisenbahnen 
im Sinne des Eisenbahngesetzes 1957, BGBl. 
Nr. 60, sind, müssen so gebaut sein und in 
einem solchen Zustand erhalten werden, daß bei 
ihrem Betrieb ein möglichst wirksamer Schutz 
des Lebens und der Gesundheit der Arbeitneh
mer erreicht wird. 

(3) Für Fahrzeuge gelten die grundsätzlichen 
Anforderungen des § 5 Abs. 1. Kraftfahrzeuge 
und Anhänger, für die eine Typen- oder Einzel
genehmigung im Sinne der kraftfahrrechtlichen 
Vorschriften für den Verkehr auf öffentlichen 
Straßen vorliegt, müssen auch im Betriebsbereich 
in einem dieser Genehmigung entsprechenden 
Zustand verwendet werden. Änderungen dürfen 
nur dann vorgenommen werden, wenn die Fahr
zeuge und Anhänger nur im Betriebsbereich ver
wendet werden, hiedurch die Sicherheit des Ver
kehrs und die Belange des Arbeitnehmerschutzes 
nicht beeinträchtigt werden sowie betriebliche 
Notwendigkeiten solche Änderungen verlangen. 

(4) Zum Lenken von motorisch angetriebenen 
Fahrzeugen dürfen nur Arbeitnehmer heran
gezogen werden, die die hiefür notwendige Eig
nung und Ausbildung nachweisen. Arbeitnehmer, 
die zum Lenken von motorisch angetriebenen 
Fahrzeugen nicht auf Grund eines Lenkeraus
weises im Sinne der kraftfahrrechtlichen Vor
schriften berechtigt sind, dürfen zu solchen 
Tätigkeiten im Betriebsbereich nur herangezogen 
werden, nachdem sich ,der Arbeitgeber davon 
überzeugt hat, daß die Vot:aussetzungen nach 
dem ersten Satz vorliegen. Der Arbeitgeber hat 
dem Arbeitnehmer darüber eine schriftliche Be
willigung auszustellen. Sobald dem Arbeitgeber 
Umstände bekannt weI'den, die Zweifel an der 
Lenkfähigkeit eines solchen Arbeitnehmers ent
stehen lassen, hat er dies,em das Lenken eines 

G e s und he i tl i eh e Ei gnu n g der 
Arbeitnehmer 

§ 8. (1) Zu Tätigkeiten, !bei denen die dabei 
Beschäftigten Einwirkungen ausgesetzt sein 
können, die erfahrungsgemäß die Gesundheit zu 
schädigen vermögen, dürfen Al.1beitnehmer nicht 
herangezogen werden, deren Gesundheitszustand 
eine derartige Beschäftigung nicht zuläßt. Dies 
gilt für Tätigkeiten, bei denen infoIge der Art 
der Einwirkung die :Gefahr besteht, daß Arbeit
nehmer an einer Berufskrankheit erkranken, für 
Tätigkeiten, deren Ausübung mit besonderen 
physischen Belastungen unter erschwerenden Be
dingungen verbunden ist, und ähnliche Tätig
keiten. Diese Tätigkeiten sind durch Verordnung 
festzustellen. In Einzelfällen kann diese Fest
stellung auch vom Arbeitsinspektorat getroffen 
werden. 

(2) Sofern n'ach der Art der Einwirkung oder 
Belastung einer ärztlichen Untersuchung pro
phylaktische Bedeutung zukommt, dürfen Ar
beitnehmer zu Tätigkeiten nach Abs. 1 erst 
herangezogen werden, nachdem durch eine be
sondere ärztliche Untersuchung fes~gestellt 
wurde, daß ihr Gesuß!dheitszustand eine der
artige Beschäftigung zuläßt. Arbeitnehmer, die 
bei solchen Tätigkeit,en verwendet werden, 
müssen ferner in bestimmten Zeita:bständen, für 
deren Ausmaß vor allem Art und Umfang der 
schädigenden Einwirkung, nötigenfalls auch eine 
Beeinträchtigung der Gesundheit der Arbeitneh
mer, maßgebend sind, durch einen Arzt ,darauf
hin untersucht werden, ob ihr Gesundheitszu
stand eine weitere Beschäftigung mit diesen 
Tätigkeiten zuläßt. Die periodische überwachung 
des Gesundheitszustandes kann auch angeordnet 
werden, wenn keine Eignungsuntersuchung er
forderlich ist. Eine Weiterbeschäftigung ist nur 
soweit gestattet, als das zuständige Arbeitsinspek
torat dagegen keinen Einwand erhebt. Wird von 
diesem jedoch ein Einspruch erhoben, dann hat 
der Arbeitgeber den betreffenden Arbeitnehmer 
an einem anderen Arbeitsplatz weiter zu beschäf
tigen, sofern dies dem Arbeitgeber zugemutet 
werden kann und der Arbeitnehmer damit ein~ 
verstanden ist. Wenn eine WeiteI'beschäftigung 
an einem anderen Arbeitsplatz nicht möglich ist, 
so kann der Arbeitgeber den Arbeitnehmer 
dennoch his zum Ablauf der Kündigungsfrist 
zum nächstmöglichen Termin zur bisherigen 
Tätigkeit heranziehen, sofern sich das Arbeits
inspektorat dagegen nicht wegen einer akuten 
Gefährdung von Leben und Gesundheit des Ar
beitnehmers ausgesprochen hat. 
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(3) Untersuchungen nach Abs. 2 sind unter 
Bedachtnahme auf Art und Umfang der Ein
wirkungen im Sinne des Abs. 1 nach einheitlichen 
Grundsätzen durchzufü'hren und auszuwerten; 
zwei Bdundausfertigungen sind unv-erzüglich 
dem zuständigen Arbeitsinspektionsarzt zu über
senden, der eine Ausfertigung an den zuständigen 
Träger der Unfallversicherung weiterzuleiten 
hat. Entsprechende Aufzeichnungen sind über 
jene Arbeitnehmer zu führen, auf die die Be
stimmungen des Acbs. 2 Anwendung finden. In 
diese Aufzeichnun,gen sind die Ergebnisse der 
Untersuchungen einzutragen; sie sind im Betrieb 
aufzubewahren. 

(4) Untersuchungen nach Albs. 2 sind von hiezu 
ermächtigten- Ärzten oder Einrichtungen, die 
sich auch mit der Durchführung ar'beitsmedi
zinischer Untersuchungen hefassen, vorzuneh
men. Die Ärzte müssen eine entsprechende Aus
bildung oder besondere Erfa<hrungen in bezug 
auf die Einwirkungen im Sinne des Abs. 1 nach
weisen;. liegen diese Voraussetzungen vor ,so be
steht eIn Anspruch auf -Ermächtigung, die vom 
Bundesminister für soziale Verwaltung nach An
hörung des zuständigen Trägers der Unfallver
sicherung zu erteilen ist. Eine Ermächtigung ist 
zu widerrufen, wenn wiederholt wesentliche 
Mängel in bezug auf die Durchführung der 
Untersuchungen oder die Auswertung der Ergeb
nisse derselben festgestellt wurden. 

(5) Die Kosten der ärztlichen Untersuchungen 
nach Abs. 2 sind vom Arbeitgeber zu tragen. 
Sofern es sich jedoch um Arbeitnehmer handelt, 
bei denen infolge der Art der Einwirkung die 
Gefahr besteht, daß sie an einer Berufskrankheit 
im Sinne der sozialversicherungsrechtlichen Vor
schriften erkranken, hat der Arbeitgeber gegen
über dem zuständigen Träger der Unfallversi
cherung Anspruch auf Ersatz der Kosten dieser 
ärztlichen Untersuchungen. Der Kostenersatz 
wird höchstens nach den bei der Versicherungs
anstalt für öffentlich Bedienstete j\!weils geltenden 
Honorarsätzen geleistet. 

(6) Der zuständige Träger der Unfallversiche
rung ist berechtigt, mit ermächtigten Ärzten die 
direkte Verrechnung der Kosten von ärztlichen 
Untersuchungen nach Abs. 5 zweiter Satz zu 
vereinbaren. 

Unterweisung der Arbeitnehmer 

§ 9. (1) Die Arbeitnehmer müssen vor der 
erstmaligen Aufnahme der Tätigkeit im Betrieb 
auf die in diesem bestehenden Gefahren für 
Leben und Gesundheit in dem für sie ent
sprechend ihrer Verwendung in Betracht kom
menden Umfang aufmerksam gemacht und über 
die zur Abwendung dieser Gefahren bestehenden 
oder anzuwendenden Schutzmaßnahmen in für 
sie verständlicher-Form unterwiesen werden. 

(2) Vor der erstmaligen Verwendung an 
Betriebseinrichtungen oder Betriebsmitteln sowie 

vor der erstmaligen Heranziehung zu Arbeiten, 
die unter die Bestimmungen des § 6 Abs. - 2 
oder 4 fallen, müssen die Arbeitnehmer über 
die Arbeitsweise und ihr Verhalten sowie über 
die bestehenden oder anzuwendenden Schutz
maßnahmen unterwiesen werden. 

(3) Die Unterweisungen nach Abs. 1 und 2 
sind von in fachlicher Hinsicht geeigneten Per
sonen durchzuführen; sie sind nach Erfordernis, 
zumindest aber einmall im Kalenderjahr, in dem 
jeweils gebotenen Umfang zu wiederholen. 
Ein solches Erfordernis ist jedenfalls bei Ände
rungen im Betrieb gegflben, durch die eine 
neue Gefährdung für Leben oder Gesundheit 
der Arbeitnehmer hervorgerufen werden kann. 
Die Unterweisung ist ferner nach Unfällen zu 
wiederholen, soweit dies zur Verhütung weiterer 
Unfälle nützlich erscheint; dies gilt auch nach 
Ereignissen, die beinahe zu einem Unfall geführt 
hätten und von denen der Arbeitgeber oder 
die für die Unterweisung zuständige Person 
Kenntnis erhalten hat. 

(4) Unterweisungen nach Abs. 1 und 2 sind 
nicht erforderlich, wenn der Arbeitnehmer durch 
eine von einer Behörde oder einer sonst hiezu 
berufenen Stelle ausgestellte Bescheinigung nach
weist, daß er eine mit seiner Tätigkeit im Betrieb 
im Zusammenhang stehende spezielle Ausbildung 
erhalten hat. 

Ver wen dun g j u gen cl I ich e' r, w e i b
I ich e run d h e s 0 n der s s c hut z b e

dürftiger Arbeitnehmer 

§ 10. (1) Bei Verwendung jugendlicher und 
we~blicher Arbeitnehmer sowie bei Verwendung 
besonders schutzbedürftiger Arheitnehmer, wie 
Behinderter, ist auf die besonderen Erforder
nisse des Schutzes des Lebens, der Gesundheit 
und der Sittlichkeit dieser Personengruppen Be
dacht zu nehmen. Dies gilt insbesondere bei 
Maßnahmen nach § 6. 

-(2) Bei Verwendung weiblicher Arbeitnehmer 
müssen auch jene Maßnahmen getroffen werden, 
die zur Wahrung der Sittlichkeit geboten sind; 
ferner ist auf die Konstitution und die Körper
kräfte der weiblichen Arbeitnehmer Rücksicht 
zu nehmen. Zu Arbeiten, die im Hinblick darauf 
sowie info1.ge ihrer Art mit einer erhöhten Ge
fährdung von Leben, Gesundheit oder Sittlich
keit für werbliche Arbeitnehmer verbunden sind, 
dürfen diese, soweit sie über 18 Jahre alt sind, 
nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen
herangezogen werden. 

(3) Bei der Beschäftigung hehinderter Arbeit
nehmer ist auf deren körpeI1lichen und geistigen 
Zustand jede mögliche Rücksicht zu nehmen. Das 
Arbeitsinspektorat hat die Beschäftigung solcher 
Arbeitnehmer mit Arbeiten, die für sie auf 
Grund ihres körperlichen oder geistigen Zustan
des eine Gefährdung bewirken können, zu 
untersagen oder von bestimmten Bedingungen 
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abhängig zu machen. Das gleiche gilt sinngemäß 
für Arbeitnehmer, die an auffallenden körper
lichen Schwächen oder Gebrechen leiden. 

Schutz ausrüstung und 
Arbeitskleidung 

§ 11. (1) Arbeitnehmern ist die für ihren 
persönlichen Schutz notwendige und hiefür ge
eignete Schutzausrüstung vom Arbeitgeber 
kostenlos zur Verfügung zu stellen, wenn für 
sie bei ihrer beruflichen Tätigkeit trotz ent
sprechender anderer Schutzmaßnahmen ein aus
reichender Schutz des Lebens oder der Gesund
heit nicht erreicht wird. Eine derartige Schutz
ausrüstung ist auch dann kostenlos zur Ver·· 
fügung zu stellen, wenn entsprechende andere 
Schutzmaßnahmen nicht durchführbar sind. 

(2) Ausrüstungsgegenstände gemäß Abs. 1, 
deren ordnungsgemäßer Zustand für den Schutz 
der Arbeitnehmer von wesentlicher Bedeutung 
ist, wie Atemschutzgeräte oder Sicherheitsgürtel, 
müssen in bestimmten Zeitabständen, für deren 
Ausmaß vor allem Art und Verwendung der 
Ausrüstungsgegenstände maßgebend sind, von 
einer geeigneten, fachkundigen Person im Sinne 
des § 5 Abs. 3 auf diesen Zustand' geprüft 
werden; auch sind mit solchen Gegenständen, 
wenn sie seltener benützt werden, in gewissen 
Zeitabständen Einsatzübungen durchzuführen. 
über diese Prüfungen und übungen sind V or
merke zu führen, die im Betrieb aufzubewahren 
sind. 

(3) Arbeitskleidung muß den Erfordernissen 
der beruflichen Tätigkeit der Arbeitnehmer ent~ 
sprechen und vor allem so beschaffen sein, daß 
durch die Kleidung eine zusätzliche Gefährdung 
des Lebens und der Gesundheit nicht bewirkt 
wird. 

Brandschutzmaßnahmen 

§ 12. (1) In jedem Betrieb sind unter Berück
sichtigung· der Art der Arbeitsvorgänge und 
Arbeitsverfahren, der Arbeitsstoffe sowie der 
Arbeitsweise, allfälliger Lagerungen sowie des 
Umfanges und der Lage des Betriebes geeignete 
Vorkehrungen zu treffen, um das Entstehen 
eines Brandes und im Falle eines solchen eine 
Gefährdung des Lebens und der Gesundheit der 
Arbeitnehmer möglichst zu vermeiden. 

(2) Feuerlöschmittel, -geräte und -anlagen 
müssen den anerkannten Regeln der Technik, 
insoweit diese auch dem Schutz des Lebens und 
der Gesundheit der Arbeitnehmer dienen, ent
sprechen. Sie sind in regelmäßigen Zeitabständen 
von einer geeigneten, fachkundigen Person im 
Sinne des § 5 Abs: 3 auf ihren ordnungsgemäßen 
Zustand zu prüfen. Mit der Handhabung der 
Feuerlöschgeräte muß eine für wirksame Brand
schutzmaßnahmen ausreichende Zahl von Arbeit
nehmern vertraut sein. In gewissen Zeitabständen 
sind im erforderlichen Umfang Einsatzübungen 

durchzuführen. über die Prüfungen und übun
gen' sind Vormerke zu führen, die im Betrieb 
aufzubewahren sind. 

(3) Zum Schutze der im Betrieh Beschäftigten 
kann die zuständige Behörde im Einzelfall die 
Aufstellung einer besonders ausgebildeten B~and
schutz gruppe vorschreiben, wenn ·es die Art und 
Größe des Betriebes erfordert und auf Grund 
der im Betrieb verwendeten Arbeitsstoffe oder 
der dort angewendeten Arbeitsverfahren die 
Entstehung von Bränden besonders begünstigt 
wird oder durch den Umfang der Betriebsanlage 
eine rasche Ausbreitung des Feuers möglich bzw. 
die Bekämpfung eines ausgebrochenen Brandes 
erschwert ist. 

(4) Die Abs. 1 und 2 gelten sinngemäß für 
Arbeitsstellen, wenn ·eine besondere Brandge
fährdung besteht. 

Vorsorge für erste Hilfeleistung 

§ 13. Den Arbeitnehmern muß bei Verletzun
gen oder plötzlichen Erkrankungen im Betrieb 
Erste Hilfe geleistet werden können. Die hiefür 
notwendigen Mittel und Einrichtungen sind unter 
Berücksichtigung der Art der Arbeitsvorgänge 
und Arbeitsverfahren, der Arbeitsstoffe sowie 
der Arbeitsweise, der Größe des Betriebes und 
der Zahl der Arbeitnehmer in geeigneter Weise 
bereitzustellen. Ferner muß während' der 
Betriebszeit in jeder festen Betriebsstätte, sofern 
dort mindestens fünf Arbeitnehmer beschäftigt 
werden, eine entsprechende Zahl von Personen 
zur Verfügung stehen, die nachweislich eine im 
Hinblick auf die auszuübende Tätigkeit aus
reichende Ausbildung für erste Hilfeleistung er
halten haben. Auf auswärtigen Arbeitsstellen, 
auf denen regelmäßig zwanzig oder mehr Arbeit
nehmer beschäftigt werden, muß mindestens eine 
Person diese Voraussetzung erfüllen. . . 

Tri n k was s e r, Was c h gel e gen h e i t e n, 
Aborte und Umkleideräume 

§ 14. (1) Den Arbeitnehmern ist Trinkwasser 
oder' ein anderes gesundheitlich einwandfreies, 
alkoholfreies Getränk zur Verfügung zu stellen. 
Die Getränke und die Entnahme derselben 
müssen den hygienischen Anforderungen ent
sprechen. Bei Arbeiten unter besonders er
schwerenden Arbeitsbedingungen, bei denen in 
verstärktem Maße die Notwendigkeit besteht, 
Getränke zu sich zu nehmen, wie bei Arbeiten 
unter größerer Hitzeeinwirkung, kann' die zu
ständige Behörde vorschreiben, daß für die damit 
befaßten Arbeitnehmer geeignete alkoholfreie 
Getränke bereitzustellen sind. 

(2) Den Arbeitnehmern ist eine ausreichende 
Zahl von hygienisch unbedenklichen Wasch
plätzen mit fließendem, einwandfreiem Wasser 
zur Verfügung zu stellen, wobei für diese 
Zwecke Vorratsbehälter verwendet werden 
.können. Eine Möglichkeit zur Warmwasserbe-
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reitung muß gegeben sein. Bei 'besonders starker 
Verschmutzung, bei Einwirkung gesundheits
schädlicher Stoffe oder bei größerer Hitzeein
wirkung sind auch Warmwasser sowie die not
wendigen Mittel zum Reinigen und Trocknen, 
nach Erfordernis auch Bade- bzw. Brauseeinrich
tungen, bereitzustellen. Bei Beschäftigung von 
männlichen und weiblichen Arbeitnehmern muß 
bei Errichtung und Benützung der Waschplätze, 
Bade- und' Brauseeinrichtungen auf die Ver
schiedenheit der Ges·chlechter Rücksicht genom
men werden. 

(3) Für die Arbeitnehmer müssen entsprechend 
ausgestattete Abortanlagen in ausreichender Zahl 
und in geeigneter Lage zur Verfügung stehen. 
Bei Beschäftigung männlicher und weiblicher Ar
beitnehmer muß hinsichtlich der Einrichtung und 
Benützung der Abortanlagen auf die Verschie
denheit der Geschlechter Rücksicht genommen 
wel"den. 

(4) Jedem Arbeitnehmer ist zur Aufbewahrung 
und zur Sicherung vor Wegnahme seiner 
Straßen-, Arbeits- und Schutzkleidung eine 
geeignete Aufbewahrungsmöglichkeit sowie für 
die von ihm für die Verrichtung der Arbeits
leistung mitgebrachten Gegenstände und jener 
Sachen, die von ihm nach Verkehrsauffassung 
und Berufsüblichkeit zur Arheitsstätte mitge
nommen werden, eine ausreichend große, ver
sperrbare Einrichtung zur Verfügung zu stellen, 
wobei auch die Arbeitsbedingungen zu berück
sichtigen sind. Der Arbeitgeber haftet dem Ar
beitnehmer für jeden durch die schuldhafte Ver
letzung dieser Pflicht verursachten Schaden. Bei 
Beschäftigung männlicher und weiblicher Arbeit
nehmer ist hinsichtlich des Umkleidens auf die 
Verschiedenheit der Gesch1echter entsprechend 
Rücksicht zu nehmen. 

(5) In Betrieben, in denen regelmäßig mehr 
als zwölf Arbeitnehmer beschäftigt werden, 
müssen Wasch- und Umklei,deräume vorhanden 
sein; hiebei ist auf die Verschiedenheit der Ge
schlechter entsprechend Rücksicht zu nehmen. 
Wasch- und Umkleideräume sind darüber hin
aus auch dann einzurichten, wenn dies im Hin
blick auf die Arbeitsstoffe oder die Arbeitsbe
dingungen aus Gründen des Schutzes der Ge
sundheit der Arbeitnehmer notwendig ist. 
Waschplätze sowie Wasch-, Bade- und Um
kleideräume müssen eine solche Lage aufweisen 
und so ausgestattet sein, daß durch ihre Be
nützung nachteilige Einwirkungen auf die Ge
sundheit der Arbeitnehmer vermieden werden. 

(6) Auf Arbeitsstellen außer halb des Stand
ortes des Betriehes ist den A'bs. 1 bis 4 tunlichst 
Rechnung zu tragen. 

Auf e n t hai t w ä h ren d der A r bei t s
pausen 

§ 15. (1) Für den Aufenthalt· während der 
Arbeitspausen . müssen den Arbeitnehmern zu
mindest entsprechende freie Plätze mit einer aus-

reichenden Zahl von Sitzgelegenheiten und 
Tisa.~en für das Einnehmen der Mahlzeiten sowie 
Einrichtungen für das Wärmen mitgebrachter 
Speisen zur Verfügung stehen. In Betrieben, in 
denen regelmäßig mehr als zwölf Arbeitnehmer 
tätig sind, müssen für den Aufenthalt während 
der Arbeitspausen geeignete und entsprechend 
eingerichtete Räume zur Verfügung stehen, die 
lüft- und heizbar sowie beleuchtbar sind. Diese 
Räume dürfen für betriebstechnische Zwecke 
nicht verwendet werden, es sei denn, es handelt 
sich um die Lagerung von Arbeitsstoffen in 
einer Weise, durch die der Aufenthalt in den 
Räumen während der Arbeitspausen nicht beein
trächtigt wird. Räume für das Einnehmen der 
Mahlzeiten müssen auch in jenen Fällen zur 
Verfügung stehen, in denen bei einer geringeren 
Zahl von Arbeitnehmern aus Gründen des 
Gesundheitsschutzes in den Arbeitsräumen nicht 
gegessen werden darf, bei einem Aufenthalt 
während der Arbeitspausen in den Arbeitsräumen 
infolge der dort gegebenen Einwirkungen die 
notwendige Erholung nicht erreicht wird oder 
bei längerdauernden Arbeiten im Freien. 

(2) Durch Verordnung ist festzulegen, inwie
weit die Bestimmungen des Abs. 1 auch auf Ar
beitsstellen außerhalb des Standortes des Betrie
bes anzuwenden sind, wobei auf den Umfang, 
die Art und die Dauer der Beschäftigung Bedacht 
zu nehmen ist. 

Wohnräume und Unterkünfte 

§ 16. (1) Räume, die Arbeitnehmern für Wohn
zwecke oder auch nur zur vorübergehenden 
Nächtigung zur Verfügung gestellt werden, 
müssen den sonst für Wohnräume maßgebenden 
Erfordernissen entsprechen, soweit diese den 
Schutz des Lebens, der Gesundheit und der 
Sittlichkeit betreffen. Sie müssen für ihren Ver
wendungszweck eingerichtet sein; auch müssen 
den Arbeitnehmern den hygienischen Anforde
rungen entsprechendes Trinkwasser, Wasch
gelegenheiten mit einwandfreiem Wasser zum 
Waschen und: entsprechende AlbortanIa,gen zur 
Verfügung stehen. 

(2) Arbeitnehmern, die auf Arbeitsstellen be
schäftigt werden, die so entlegen sind, daß sie 
in deren Umgebung keine Räume erhalten 
können, die gemäß Abs. 1 für Wohnzwecke 
geeignet sind, müssen feste Unterkünfte oder 
andere geeignete Einrichtungen,. wie Wohnwagen, 
zur Verfügung stehen. Solche Unterkünfte sind 
dann nicht erforderlich, wenn ein zumutbarer 
Anmarschweg nicht 'über,schritten wird oder zur 
Zurücklegung ·des Weges von und zur Arbeits
stelle unter Berücksichtigung der örtlichen Ge
gebenheiten entsprechende Fahrgelegenheiten zur 
Verfügung stehen und der Zeitarifwandhiefür 
ein für die Al"beitnehmer zumutbares Ausmaß 
nicht überschreitet. 
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(3) Unterkünfte sind an erfahrungsgemäß 
sicheren Orten mit ebensolchen Zugängen zu 
errichten. Sie müssen tunlichst nahe der Arbeits
stelle liegen; ergibt sich bei größerer Entfernung 
zwischen Unterkunft und Arbeitsstelle ein nicht 
zumutbarer Anmarschweg, so müssen für den 
Verkehr zwischen diesen, unter Berüd~sichtigung 
der örtlichen Gegebenheiten, entsprechende Fahr
gelegenheiten zur Verfügung stehen. 

(4) Unterkünfte müssen den Anforderungen 
des Abs. 1 entsprechen; für andere geeignete 
Einrichwngen, wie Wohnwagen, gilt dies nur 
sinngemäß. Alle Unterkünfte müssen dem Ver
wendungszweck gemäß eingerichtet und ausge
stattet sein. Für das Zubereiten und Wärmen 
von Speisen sowie für das Trocknen nasser 
Kleidung müssen im Unterkunftsbereich geeig
nete Einrichtungen zur Verfügung stehen. Wer
den Unterkünfte von einer größeren Zahl von 
Arbeitnehmern benützt, müssen besondere 
Räume mit entsprechenden Wasch- und Bade
bzw. Brauseeinrichtungen vorhanden sein. 

(5) In jeder Unterkunft muß bei Verletzungen 
oder plötzlichen Erkrankungen Erste Hilfe ge
leistet werden können; die Bestimmungen des 
§ 13 gelten sinngemäß. Inwieweit für Unter
künfte, die von Arbeitnehmern benützt werden, 
die Errichtung einer entsprechend ausgestatteten 
Krankenstube vorgeschrieben wird und ein zur 
Leistung von Sanitätshilfsdiensten ausgebildetes 
Personal zur Verfügung stehen muß, ist durch 
VerordnuIlJg festzulegen. Hiebei ist insbesondere 
auf die Zahl der in der Unterkunft befindlichen 
Arbeitnehmer UIlJd die mit der Tätigkeit ver
bundenen Gefahren für Leben und Gesundheit 
Rücksicht zu nehmen. Bei entlegenen, schwer 
erreichbaren Unterkünften hat die zuständige 
Behörde, wenn es die besonderen Umstände mit 
Rücksicht auf den Schutz des Lebens und der 
Gesundheit der Arbeitnehmer erfordern, vorzu
schreiben, daß Vorsorge zu treffen ist, damit ein 
Arzt rasch zur Stelle sein kann. 

(6) Werks- und Dienstwohnungen gehören 
nicht. zu Wohnräumen im Sinne der Bestimmun
gen des Abs. 1. 

Instandhaltung, Prüfung und 
Reinigung 

§ 17. (1) Betriebsgebäude, Betriebsräumlich, 
keiten, Betriebseinrichtungen, sonstige mechani
sche Einrichtungen und Betriebsmittel, Wohn
räume und Unterkünfte sowie die Schutzaus
rüstung und sonstige Einrichtungen oder Gegen
stände für den Schutz der Arbeitnehmer sind 
in sicherem Zustand zu erhalten. Sie sind unbe
schadet besonderer Prüfungen, die nach den §§ 5 
Abs. 2, 11 Abs. 2 und 12 Abs. 2 vorgeschrieben 
sind, in regelmäßigen Zeitabständen ihrer Eigen
art entsprechend durch geeignete, fachkundige 
Personen im Sinne des § 5 Abs. 3 auf ihren 
ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen. Eine sol-

che Prüfung sowie eine besondere Prüfung nach 
den angeführten Bestimmungen ist zusätzlich 
dann vorzunehmen, wenn begründete Zweifel 
darüber bestehen, ob sich die im ersten Satz 
genannten Objekte, Einrichtungen, Mittel oder 
Gegenstände in ordnungsgemäßem Zustand be
finden. Dies gilt sinngemäß für alle sonstigen 
Maßnahmen und Vorkehrungen, die einer dem 
Schutz des Lebens und der Gesundheit der 
Arbeitnehmer entsprechenden Gestaltung der 
Arbeitsvorgänge und Arbeitsbedingungen dienen. 

(2) Die auf Grund der Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes zu führenden Vormerke und Auf
zeichnungen, wie über besondere Prüfungen, 
Untersuchungen oder übungen" sind den 
Organen der Arbeitsinspektion zur Einsicht
nahme vorzulegen; über Verlangen ist den 
Organen des zuständigen Trägers der Unfall
versicherung Einsicht in die Vormerke und Auf
zeichnungen zu gewähren. 

(3) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten sinn
gemäß für Verkehrswege im Betriebsgelände und 
sonstige, für betriebliche Zwecke benützte Teile 
desselben. 

(4) Betriebsgebäude, Betriebsräumlichkeiten, 
Betriebseinrichtungen, sonstige mechanische Ein
richtungen und Betriebsmittel, Wohnräume und 
Unterkünfte sowie die Schutzausrüstung und 
sonstige Einrichtungen oder Gegenstände für den 
Schutz der Arbeitnehmer sind entsprechend rein 
zu halten; für ihre Reinigung ist unter Berück
sichtigung der Art der Arbeitsvorgänge und 
Arbeitsverfahren, der Arbeitsstoffe sowie der 
Arbeitsweise und der dadurch bedingten Ver
unreinigungen zu sorgen. 

ABSCHNITT 3 

Durchführung des Arbeitnehmerschutzes in den 
Betrieben 

Pflichten der Arbeitgeber 

§ 18. (1) Jeder Arbeitgeber ist verpflichtet, 
auf seine Kosten dafür zu sorgen, daß der Betrieb 
so eingerichtet 1st und so unterhalten sowie 
geführt wird, daß die notwendige Vorsorge für 
den Schutz des Lebens, der Gesundheit und der 
Sittlichkeit der Arbeitnehmer gegebep ist. Dar
Üiber hinaus hat sich der Arbeitgeber so zu ver
halten, daß im Betrieb eine Gefährdung des 
Lebens und der Gesundheit der Beschäftigten so
weit als möglich vermieden wird. 

(2) Der Arbeitgeber hat insbesondere dafür 
zu sorgen, daß den Vorschriften dieses Bundes
gesetzes und der auf Grund desselben erlassenen, 
für den Betrieb in Betracht kommenden Ver
ordnungen sowie den auf Grund dieser. Rechts
vorschriften von der zuständigen Behörde vor
geschriebenen Bedingungen und Auflagen sowie 
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den erteilten Aufträgen sowohl bei der Einrich
tung als auch bei der Unterhaltung und Führung 
des Betriebes entsprochen wird. Davon abwei
chende Anordnungen sind in Fällen unmittelbar 
drohender oder eingetretener Gefährdung des 
Lebens und der Gesundheit der Arbeitnehmer 
soweit zulässig, als dies im Interesse des Schutzes 
der Arbeitnehmer geboten erscheint, um die 
Gefährdung abzuwenden oder zu beseitigen. Sind 
im Bereich einer Arbeitsstelle Arbeitnehmer ver
schiedener Arbeitgeber tätig, hat jeder Arbeit
geber dafür zu sorgen, daß von ihm getroffene 
Maßnahmen zum Schutz seiner Arbeitnehmer 
sich für die Arbeitnehmer anderer Arbeitgeber 
nicht nachteilig auswirken. Die einzelnen Arbeit
geber haben dafür Sorge zu tragen, daß solche 
Schutzmaßnahmen koordiniert werden. Für Ar
beitsstellen, an denen der Arbeitgeber nicht selbst 
anwesend ist, hat dieser einen geeigneten Ar
beitnehmer zu bestimmen, der auf die Durch
führung und Einhaltung der zum Schutz der 
Arbeitnehmer notwendigen Maßnahmen zu 
achten hat. 

(3) Sofern in einem Betrieb auf Grund der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes Sicherheits
vertrauenspersonen zu bestellen sind (§ 20), ein 
sicherheitstechnischer Dienst (§ 21) oder ein 
betriebsärztlicher Dienst (§ 22) einzurichten oder 
ein Sicherheitsausschuß (§ 23) zu errichten ist, 
hat der Arbeitgeber alle für die Bestellung, Ein
richtung oder Errichtung notwendigen Vorsorgen 
zu treffen. Bei Durchführung seiner Aufgaben 
in bezug auf den Arbeitnehmerschutz hat sich 
der Arbeitgeber dieser Einrichtungen zu be
dienen, deren Tätigkeit in geeigneter Weise zu 
fördern und auf deren Zusammenarbeit mit den 
betrieblichen Vorgesetzten und der Betriebsver
tretung Bedacht zu nehmen. Der Arbeitgeber 
hat den Sicherheitsvertrauenspersonen sowie dem 
Leiter des sicherheitstechnischen und des betriebs
ärztlichen Dienstes oder deren Stellvertreter bei 
Besichtigungen eider bei Erhebungen, die sich 
auf den Schutz des Lebens und der Gesundheit 
der Arbeitnehmer beziehen, durch Arbeits
inspektoren oder fachkundige Organe des zu
ständigen Trägers der Sozialversicherung Gelegen
heit zu geben, daran im gebotenen Umfang 
teilzunehmen. 

(4) Der Arbeitgeber hat das Interesse der 
Arbeitnehmer an allen Fragen, die im Rahmen 
des ~etriebes den Schutz des Lebens und der 
Gesundheit sowie den durch Alter und Geschlecht 
der Arbeitnehmer gebotenen Schutz der Sittlich
keit betreffen, entsprechend zu fördern und auch 
sein Verhalten darnach einzurichten. Der Arbeit
geber darf ein den im Abs. 2 angeführten Vor
schriften, Bedingungen, Auflagen oder Aufträgen 
widersprechendes Verhalten nicht dulden, es sei 
denn, es handelt sich um eine Anordnung im 
Sinne des Abs. 2 zweiter Satz. 

(5) Werden dem Arbeitgeber nach § 19 Abs. 3 
Mängel an Betriebseinrichtungen, mechanischen 
Einrichtungen, Betriebsmitteln sowie Gegenstän
den der Schutzausrüstung und von sonstigen 
Einrichtungen oder Gegenständen für den Schutz 
der Arbeitnehmer zur Kenntnis gehracht, so hat 
er unverzüglich zu entscheiden, oIb und unter 
welchen Voraussetzungen weitergearbeitet wer
den darf. 

'(6) Werden dem Arbeitgeber Ereignisse zur 
Kenntnis gehracht, die beinahe zu einem Unfall 
geführt hätten, so hat er neben seiner Verpflich
tung aus § 9 Albs. 3 auch jene Maßnahmen zu 
treffen, durch dIe in Hinkunft ein solches Er
eignis verhindert werden kann. 

Pflichten der Arbeitnehmer 

§ 19. (1) Jeder Arbeitnehmer hat die zum 
Schutz des Lebens und der Gesundheit der Ar
beitnehmer durch dieses Bundesgesetz und die in 
auf Grund di,eses Gesetzes erlassenen Verord
nungen gebotenen Schutzmaßnahmen anzuwen
den sowie sich entsprechend diesen Anordnungen 
zu verhalten bzw. die ihm im Zusammenhang 
damit ertei1ten Weisungen zu befolgen. Darüber 
hinaus hat sich der Arbeitnehmer so zu verhal
ten, daß ~m Betrieb eine Gefährdung des Lebens 
und der Gesundheit der Beschäftigten soweit als 
möglich vermieden wird. 

(2) Die Arb~itnehmer haben alle Einrichtungen 
und Vorrichtungen, die zum Schutz des Lebens 
und der Gesundheit der Arbeitnehmer im Be
trieb auf Grund der Bestimmungen dieses Bun
desgesetzes oder der zu dessen Durchführung er
lassenen, für den Betrieb in Betracht kommenden 
Verordnungen oder entsprechend den dem Ar
beitgeher von der zuständigen Behörde vorge
schriebenen Bedingungen und AuElagen sowie 
den erteilten Aufträgen zu errichten oder beizu
steIlen sind, den Erfordernissen des Schutz
zweckes entsprechend zu benütlZen und pfleglich 
zu behandeln. 

(3) Die Arbeitnehmer haben sich, soweit dies 
auf Grund ihrer fachlichen Kenntnisse und Be
rufserfahrungen von ihnen verlangt werden 
kann, vor der Benützung von Betriebseinrichtun
gen, 5'Onsti'gen mechanischen Einrichtungen und 
von Betriebsmitteln sowie Gegenständen der 
Schutzausrnstung und von sonstigen Einrichtun
gen oder Gegenständen für den Schutz der Ar
beitnehmer zu vergewissern, ob diese offen
kundige Mängel aufweisen, durch die der not
wendige Schutz der Arbeitnehmer beeinträchtigt 
wird. FestgesteHte Mängel und auffallende Er
scheinungen an solchen Einrichtungen, Mitteln 
oder Gegenständen sind sogleich dem Arbeitgeber 
oder der von ,diesem hiefür bestimmten Stelle im 
Betrieb· und der Betriebsvertretung zu melden. 
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(4) Dem Arbeitgeber ist jeder Arbeitsunfall 
unverzüglich zur Kenntnis zu bringen. 

(5) Arbeitnehmer dürfen sich durch Alkohol, 
Medikamente oder Suchtgifte nicht in einen Zu
stand versetzen, in dem sie sich serbst oder andere 
im Betrieb Beschäftigte gefährden, wie beim 
Lenken von Fahrzeugen und beim Führen von 
Kranen. 

Sicherheitsvertrauenspersonen 

§ 20. (1) In jedem Betrieb, in dem regelmäßig 
mehr als 50 Arbeitnehmer beschäftigt werden, 
muß eine der Zahl der Beschäftigten und dem 
Grad der allgemeinen Gefährdung angemessene 
Zahl von Sicherheitsvertrauenspersonen tatlg 
sein. Bei Betrieben, in denen auf Grund ihrer 
Eigenart eine besondere Gefährdung der Arbeit
nehmer besteht, wie bei Verwendung gefährlicher 
Arbeitsstoffe oder bei besonders gefährlichen 
Arbeitsvorgängen hat das Arheitsinspektorat dem 
Arbeitgeber auch bei einer geringeren Zahl von 
Beschäftigten die Bestellung einer Sicherheitsver
trauensperson aufzutragen. In Betrieben, in 
denen erfahrungsgemäß Gefahren für Leben und 
Gesundheit der Arbeitnehmer nur in geringem 
Maß zu erwarten sind, wie bei Handelsbetrieben, 
Verwaltungsstellen oder sonstigen Bürobetrieben, 
muß eine angemessene Zahl von Sicherheits
vertrauenspersonen erst dann tätig sein, wenn 
regelmäßig mehr als 100 Arbeitnehmer beschäf
tigt werden. 

(2) Die Sicherheitsvertrauenspersonen sind vom 
Arbeitgeber mit Zustimmung des Betriebsrates 
für die Dauer von· jeweils drei Jahren zu 
bestellen. Die Sicherheitsvertrauenspersonen ha
ben den Arbeitgeber bei der Durchführung des 
Arbeitnehmerschutzes im Betrieb zu unterstützen 
und insbesondere auf das Vorhandensein der ent
sprechenden Einrichtungen und Vorkehrungen 
sowie auf die Anwendung der geboteneh Schutz
maßnahmen zu achten und diesbezüglich be
stehende Mängel dem Arbeitgeber oder der sonst 
von diesem hiefür bestimmten Stelle im Betrieb 
zu melden. Die Sicherheitsvertrauenspersonen 
haben die .Arbeitnehmer zur Mitarbeit in Be
langen des Arbeitnehmerschutzes anzuregen und 
dem Arbeitgeber oder der von diesem hiefür 
bestimmten SteHe im Betrieb Vorschläge für Ver
besserungen mitzuteilen. 

(3) Sicherheitsvertrauenspersonen müssen die 
für eine erfolgl'eiche Tätigkeit notwendigen per
sönlichen und fachlichen Voraussetzungen erfül
len. Bei der Ausübung ihrer Tätigkeit haben die 
Sicherheitsvertrauenspersonen mit dem Betriebs
rat zusammenzuarbeiten. Wird ein Arbeitneh
mer als Sicherheitsvertrauensperson bestellt und 
übt er diese Funktion neben seiner beruflichen 
Tätigkeit aus, so ist ihm die zur Erfüllung seiner 
Aufgaben erforderliche Freizeit unter Fortzah-

lung des Entgelts zu gewähren. Durch die Tätig
keit der Sicherheitsvertrauensperson wird die 
Verantwortung des Arbeitgebers auf Grund 
dieses Bundesgesetzes und der nach diesem Gesetz 
erlassenen Verordnungen nicht berührt. 

(4) Für jede Sicherheitsvertrauensperson ist 
vom Arbeitgeber mit Zustimmung des Betriebs
rates eine Ersatzperson zu bestellen. Bei Verhin
derung der Vertrauensperson hat die Ersatzper
son deren Aufgaben durchzuführen. 

Sicherheitstechnischer Dienst 

§ 21. (1) In jedem Betrieb, in dem regelmäßig 
mehr als 500 Arbeitnehmer beschäftigt sind, ist 
vom Arbeitgeber ein dem Umfang des Betriebes, 
der Zahl der Beschäftigten sowie dem Ausmaß 
und Grad der allgemeinen Gefährdung ange
messener sicherheitstechnischer Dienst einzurich
ten. Bei Betrieben, in denen auf Grund ihrer 
Eigenart für einen erheblichen Teil der Arbeit
nehmer eine besondere Gefährdung besteht, hat 
das Arbeitsinspektorat bei einer geringeren Zahl 
von Arbeitnehmern dem Arbeitgeber aufzutra
gen, innerhalb einer angemessenen Frist, die nicht 
mehr als sechs Monate betragen darf, einen 
sicherheitstechnischen Dienst einzurichten. Für 
Betriebe mit verhältnismäßig geringer Gefähr
dung der Arbeitnehmer kann das Arbeitsinspek
torat im Einzelfall die Einrichtung eines sicher
heitstechnischen Dienstes erst aJb Erreichen einer 
höheren Arbeitnehmerzahl zulassen. Der Leiter 
des sicherheitstedlllischen Dienstes und das tech
nische Fachpersonal sind dem Betriebsrat vor 
ihrer Bestellung bekanntzugeben. 

(2) Der sicherheitstechnische Dienst hat den 
Arbeitgeber bei der Durchführung des Arbeit
nehmerschutzes ·im Betrieb zu unterstützen und 
zu beraten. Er hat insbes~ndere dahin zu wirken, 
daß im Betrieb entsprechende Einrichtungen und 
Vorkehrungen vorhanden sind, die gebotenen 
Schutzmaßnahmen angewendet und bestehende 
Mängel von den zuständigen Stellen im Betrieb 
behoben werden. Dem sicherheitstechnischen 
Dienst obliegt ferner die Weiterentwicklung des 
Arbeitnehmerschutzes im Betrieb, die Ausbildung 
und Lenkung der Tätigkeit der Sicherheits
vertrauenspersonen und die Unterweisung der 
Arbeitnehmer im Sinne des § 9; außerdem hat 
er mit dem betriebsärztlichen Dienst und dem 
Betriebsrat zusammenzuarbeiten. Der sicher
heitstechnische Dienst hat auch in geeigneter 
Weise das Interesse der Arbeitnehmer des 
Betriebes an Fragen des Arbeitnehmerschutzes 
zu fördern. 

(3) Dem sicherheitstechnischen Dienst müssen 
das für die Durchführung seiner Aufgaben not
wendige Fach- und Hilfspersonal sowie die erfor
derlichen Einrichtungen zur Verfügung stehen; 
er muß unter der Leitung eines Sicherheits-
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technikers stehen, dessen Name dem zuständigen zur Verfügung stehen, sowie nötigenfalls deren 
Arbeitsinspektorat mitzuteilen ist. Sicherheits- Aus- und Weiterbildung, die Zusammenarbeit 
techniker müssen das für ihre Tätigkeit im mit dem sicherheitstechnischen Dienst un:d dem 
Betrieb notwendige Fachwissen sowie entspre- Betriebsrat sowie die Mitwirkung bei der Aus
chende Betriebserfahrungen und Kenntnisse über I bildung und Lenkung der Tätigkeit der Sicher
die für den Betrieb maßgeblichen Arbeitnehmer- heitsvertrauenspersonen; er hat auch in geeig-, 
schutzvorschriften besitzen. neter Weise das Interesse der Arbeitnehmer an 

(4-) Die Bestimmungen der Abs .. 1 bis 3 gelten 
nicht für Verwaltungsstellen und sonstige Büro
betriebe. 

Betriebsärztlicher Dienst 

§ 22. (1) In jedem Betrieb, in dem regelmäßig 
mehr als 750 Arbeitnehmer beschäftigt sind, ist 
vom Arbeitgeber ein dem Umfang des Betriebes, 
der Zahl der Beschäftigten sowie dem Ausmaß 
und Grad der Gefährdung der Gesundheit der 
Arbeitnehmer angemessener betriebsärztlicher 
Dienst einzurichten. Bei Betrieben, in denen auf 
Grund ihrer Eigenart für einen erheblichen Teil 
der Arbeitnehmer besondere Gefahren für die 
Gesundheit bestehen, hat das Arbeitsinspektorat 
bei einer geringeren Zahl von Arbeitnehmern 
dem Arbeitgeber aufzutragen, innerhalb einer 
angemessenen Frist, die nicht mehr als 6 Monate 
betragen darf, einen betriebsärztlichen Dienst 
einzurichten. Sofern es die ordnungsgemäße 
Durchführung der Aufgaben zuläßt, kann ein 
betriebsärztlicher Dienst auch für mehrere Be
triebe gemeinsam eingerichtet werden. Der Lei
ter des betriebsärztlichen Dienstes und das medi~ 
zinische FachpersonaJ sind dem Betriebsrat vor 
ihrer Bestellung bekanntzugeben. 

(2) Der betriebsärztliche Dienst hat den 
Arbeitgeber bei der Durchführung des Arbeit
nehmerschutzes im Betrieb zu unterstützen und 
zu beraten, soweit es sich hiebei um Angelegen
heiten des Gesundheitsschutzes im Betrieb han
delt. Seine Tätigkeit hat sich im wesentlichen 
auf vorbeugende Gesundheitsschutzmaßnahmen, 
die Vorsorge für erste Hilfeleistung bei Unfällen 
und plötzlichen Erkrankungen sowie auf eine 
ambulante Nachbehandlung zu erstrecken. Der 
betriebsärztI.iche Dienst hat insbesondere dahin 
beratend zu wirken, daß im Betrieb entspre
chende Einrichtungen und Vorkehrungen zum 
Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmer vor
handen sind, die gebotenen Schutzmaßnahmen 
angewendet und bestehende Mängel von den 
zuständigen Stellen im Betrieb behoben werden. 
Er hat auch ärztliche Untersuchungen der Arbeit
nehmer, vor allem im Sinne der Bestimmungen 
des § 8 dieses Bundesgesetzes, vorzunehmen; 
liegt eine Ermächtigung hiefür nicht vor, hat 
er auf die Vornahme der Untersuchungen zu 
achten. Dem betriebsärztlichen Dienst obliegt 
ferner die Weiterentwiddung des Gesundheits
schutzes im Betrieb,· die überwachung der Tätig
keit der Personen, die für erste Hilfeleistung 

Fragen des Gesundheitsschutzes im Betrieb zu 
fördern. 

(3) Dem betriebsärztlichen Dienst müssen das 
für die Durchführung seiner Aufgaben notwen
dige Fach- und Hilfspersonal sowie die erforder
lichen Einrichtungen zur Verfügung stehen; er 
muß von einem Arzt geleitet werden, dessen Name 
dem zuständigen Arbeitsinspektorat mitzuteilen 
ist. Die Betriebsärzte sind unbeschadet der 
Bestimmungen des 1\rztegesetzes zur Wahrung 
der ihnen in ihrer beruflichen Eigenschaftanver
trauten oder bekanntgewordenen Geheimnisse, 
auch gegenüber dem Arbeitgeber, verpflichtet. 
Dies gilt sinngemäß für das Fach- und Hilfs
personal. 

(4-) Als Betriebsärzte dürfen nur solche 1\rzte 
bestellt werden, die zur selbständigen Ausübung 
des ärztlichen Berufes im Sinne der Bestim
mungen des 1\rztegesetzes berechtigt sind und 
das für diese Tätigkeit notwendige Wissen auf 
dem Gebiet der Arbeitsmedizin und auch Kennt
nisse über die für den Betrieb maßgeblichen 
Arbeitnehmerschutzvorschriften besitzen. Die 
Unabhängigkeit der Betriebsärzte gegenüber dem 
Arbeitgeber und den Arbeitnehmern in ärzt
lichen sowie in sonstigen Belangen, die sich bei 
Durchführung der betriebsärztlichen Aufgaben 
ergeben, muß gewährleistet sein. 

Sicherheitsausschuß 

§ 23. (I) In Betrieben, in denen mehr als 
drei Sicherheitsvertrauenspersonen tätig sind, ist 
ein Sicherheitsausschuß zu errichten. Dieser Aus
schuß hat den Arbeitgeber bei der Durchführung 
des Arbeitnehmerschutzes im Betrieb zu unter
stützen und zu beraten. Den Vorsitz im Sicher
heitsaussch~ß führt der Arbeitgeber oder die 
von ihm damit beauftragte Person. Dem Sicher
heitsausschuß gehören als Mitglieder die Sicher
heitsvertrauenspersonen oder deren Ersatzper
sonen und, sofern ein solcher Dienst im Betrieb 
eingerichtet ist, der Leiter und das Fachpersonal 
des sicherheitstechnischen und des betriebsärzt
lichen Dienstes sowie eine entsprechende Zahl 
betrieblicher Vorgesetzter und von Mitgliedern 
des Betriebsrates an. 

(2) Der Sicherheitsausschuß ist nach Erforder
nis, mindestens aber einmal in jedem Viertel
jahr, vom Vorsitzenden zu einer Sitzung einzu
berufen. Bei diesen Sitzungen sind die Erfahrun
gen mitzuteilen und jene Angelegenheiten zu 
erörtern, die für den Arbeitnehmerschutz im 
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Betrieb von Bedeutung sind, vor allem solche, 
die Verbesserungen auf diesem Gebiet zum Ziele 
haben. 

(3) In Unternehmungen mit mehreren, örtlich 
voneinander getrennten Betrieben, in denen ein 
Sicherheitsausschuß nach Abs. 1 zu errichten ist, 
ist am Sitz des Unternehmens ein zentraler 
Sicherheitsausschuß einzurichten, dem Vertreter 
der Sicherheitsausschüsse, jedenfalls aber der 
Leiter des sicherheitstedmischen und des betriebs
ärtzlichen Dienstes der einzelnen Betriebe, sowie 
betriebliche Vorgesetzte und Mitglieder des 
Zentralbetriebsrates angehören. Dieser zentrale 
Sicherheitsausschuß ist nach Erfordernis, minde
stens aber einmal in jedem Kalenderjahr, zu 
einer Sitzung einzuberufen; im übrigen finden 
die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 sinngemäß 
Anwendung. 

ABSCHNITT 4 

Behördliche und andere Maßnahmen zum Schutz 
der Arbeitnehmer 

Nähere Bestimmungen über 
Arbeitnehmerschutz 

den 

zu ermächtigen, im Einzelfall nach Anhörung 
des Arbeitsinspektorates mit Bescheid auch Ab
weichungen von den Vorschriften der genannten 
Verordnungen zuzulassen, insoweit hiedurch die 
Belange des Arbeitnehmerschutzes nicht beein
trächoigt werden. Wenn es jedoch der Schutz des 
Lebens und der Gesundheit der Arbeitnehmer 
infolge besonders schwieriger Arbeitshedingun
gen erfordert, ist in den Verol'dnungen die Vor
schreibung anderer Vorkehrungen oder die Zu
lassung von Abwekhungen den Z'uständigen 
Bundesministern vorzubehalten. 

(4) Die Arbeiten, bei denen das Vorliegen 
der notwendigen Fachkenntnisse im Sinne des 
§ 6 Abs. 5 durch ein Zeugnis nachzuweisen ist, 
sind durch Verordnung zu bezeichnen, mit der 
auch die Anforderungen in bezug auf diese Fach
kenntnisse festzulegen sind. 

(5) Durch' Verordnung sind die Arbeiten zu 
bezeichnen, zu denen weibliche Arbeitnehmer im 
Sinne des § 10 Abs. 2 nicht oder nur unter 
bestimmten Bedingungen herangezogen werden 
dürfen. In dieser Verordnung ist das Arbeits
inspektorat zu ermächtigen, im Einzelfall mit 
Bescheid Abweichungen von den Vorschriften 
derselben zuzulassen, insoweit hiedurch Belange' 
des Arbeitnehmerschutzes nicht beeinträchtigt 
werden. Ferner hat das Arbeitsinspektorat über 
die Vorschriften dieser Verordnung hinaus im 
Einzelfall die Beschäftigung weiblicher Arbeit
nehmer mit Arbeiten, die für diese Arbeitnehmer 
mit einer erhöhten Gefährdung von Leben, 
Gesundheit oder Sittlichkeit verbunden sind, zu 
untersagen oder von Bedingungen abhängig zu 
machen. 

§ 24. (1) Die näheren Bestimmungen über 
die in den §§ 3 bis 23 mit Ausnahme der §§ 6 
Abs. 5 und 10 Abs. 2 festgelegten Anforde
rungen, Maßnahmen und Verpflichtungen in 
bezug auf den Schutz des Lebens und der 
Gesundheit der Arbeitnehmer sowie die durch 
Alter und Geschlecht bedingten Rücksichten 
auf die Sittlichkeit der Arbeitnehmer sind 
im Verordnungswege zu treffen.' in diesen Ver
ordnungen können sowohl allgemeine Vor
schriften als auch solche hinsichtlich einzelner (6) Der für die Vollziehung dieses Bundes
Arten von Arbeiten oder Arbeitsverfahren ge- gesetzes zuständige Bundesminister kann bei Vor
troffen werden; es können auch allgemein aner- liegen der im Abs. 3 angeführten Voraussetzun-
k R I d T ch k b dl·ch kl gen über den Einzelfall hinausgehend durch 

annte ege n er e ni ver in 1 er ärt B ch·d d V k h I· . d 
werden. es e1 an ere or e rungen, a s Sle m en 

. auf Grund des Abs. 1 erlassenen Verordnungen 
(2) Mit Verordnungen nach Abs. 1 ist die vorgeschrieben sind, oder Abweichungen von den 

zuständige Behörde zu ermächtigen, in jenen Vorschriften dieser Verordnungen zulassen, inso:
F~llen~ in ?enen die besonderen Betriebsverhält-

I 
weit hiedurch die Belange des Arbeitnehmer

fllsse 1m Emzelfall M~ßnahmen zu~ .Sd1U~Z des schutzes nicht beeinträchtigt werden. Vor der 
Lebens, der Gesundhe1t und der Slttl1chke1t der Entscheidung ist mit dem nach § 35 Abs. 2 
Arbeitnehmer erfordern, die über die Vor- beteiligten Bundesminister das Einvernehmen zu 
schriften dieser Verordnungen hinausgehen, im pflegen. Entscheidungen dieser Art sind in den 
Rahmen der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes Amtlichen Nachrichten oder in dem diesen ent
solche Maßnahmen auf Antrag des Arbeits- sprechenden Mitteilungsblatt des betreffenden 
inspektorates durch Bescheid vorzuschreiben. Bundesministeriums zu verlautbaren. 

(3) Die zuständige Behörde ist mit den auf 
Grurid des Abs. 1 zu erlassenden Verordnungen 
auch zu ermächtigen, im Einzelfall nach An
hörung des Arbeitsinspektorates andere als in 
diesen Verordnungen vorgeschriebene Vorkeh
rungen zuzulassen, wenn hiedurch dein Schutz 
des Lebens, der Gesundheit und der Sittlichkeit 
der Arbeitnehmer in ,demse~ben Maße Rechnung 
getragen wird. Die zuständige Behörde ist ferner 

Arbeitnehmerschutzkommissiori 

§ 25. (1) Zur Beratung und Begutachtung in 
grundsätzlichen Angelegenheiten des Schutzes des 
Lebens, der Gesundheit und der Sittlichkeit der 
Arbeitnehmer ist die Arbeitnehmerschutz
kommission berufen; sie dient ferner dem 
Erfahrungsaustausch in solchen Angelegenheiten 
sowie der allgemeinen Förderung des Arbeit-
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nehmerschutzes. Die Kommission ist beim 
Bundesministerium für soziale Verwaltung zu 
errichten. 

(2) Die Arbeitnehmerschutzkommission besteht 
aus dem leitenden Beamten des Zentral-Arbeits
inspektorates und des Verkehrs-Arbeitsinspek
torates sowie aus weiteren 13 Mitgliedern und 
der gleichen Zahl von Ersatzmitgliedern. Diese 
Mitglieder und Ersatzmitglieder sind vom 
Bundesminister für soziale Verwaltung zu er
nennen und abzuberufen; die Funktionsdauer 
der Kommission beträgt jeweils drei Jahre. Als 
Mitglieder sind in die Kommission drei Vertreter 
der 'Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt, je 
zwei Vertreter der Bundeskammer der gewerb
lichen Wirtschaft, der Bundesingenieurkarrimer, 
des österreichischen Arbeiterkammertages und 
der österreichischen hrztekammer sowie je ein 
Vertreter der Versicherungsanstalt der öster
reichischen Eisenbahnen und der Versicherungs
anstalt öffentlich Bediensteter zu ernennen; den 
genannten Körperschaften steht das Recht zu, 
entsprechende Vorschläge zu erstatten. Dies gilt 
sinngemäß auch für die Ersatzmitglieder. 

(3) Die Tätigkeit der Mitglieder und Ersatz
mitglieder der Arbeitnehmerschutzkommission 
ist ehrenamtlich. Diese Personen haben Anspruch 
auf Vergütung der notwendigen Fahrt- und 
Nächtigungskosten, die ihnen über Antrag vom 
Bundesminister für soziale Verwaltung zu er
setzen sind, der auch im Streitfall zu entscheiden 
hat. 

(4) Die Arbeitnehmerschutzkommission kann 
zum Zweck der Vorberatung der Verhandl~ngs
gegenstände Fachausschüsse einsetzen. Die Sitzun
gen der Kommission und ihrer Fachausschüsse 
sind nicht öffentlich; den Sitzungen können Sach
verständige beigezogen werden. Zu den Sitzungen 
der Arbeitnehmerschutzkommission und ihrer 
Fachausschüsse sind die jeweils nach dem Ver
handlungsgegenstand in Betracht kommenden 
Bundesministerien sowie zwei von den Ländern 
zu bestimmende Vertreter zu laden. 

(5) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
hat die näheren Vorschriften über die Geschäfts
ordnung der Arbeitnehmerschutzkommission 
durch Verordnung zu erlassen. Die Geschäfts
führung der Kommission obliegt dem Bundes
ministerium für soziale Verwaltung. 

Zulassung von bestimmten 
A r bei t s mit tel n, A r bei t s s toff e n 

und Ausrüstungen 

§ 26. (1) Betriebseinrichtungen, Betriebsmittel 
oder Arbeitsstoffe sowie Gegenstände der Schutz
ausrüstung der Arbeitnehmer, die für den Schutz 
des Lebens und der Gesundheit der Arbeitnehmer 
von wesentlicher Bedeutung im Sinne des Abs. 5 
sind, dürfen in den Betrieben nur dann ver-

wendet werden, wenn sie den aus Gründen des 
Atbeitnehmerschutzes zu stellenden besonderen 
Anforderungen entsprechen und sie zur Ver
wendung zugelassen sind. 

(2) über Anträge auf Zulassung nach Abs. 1 
entscheidet der Bundesminister für soziale Ver
waltung. Soweit es sich jedoch um Einrichtungen, 
Geräte, Stoffe oder Gegenstände handelt, die 
ausschließlich oder nur unter besonderen, von 
den bei der üblichen Verwendung abweichenden 
Voraussetzungen in Betrieben verwendet werden 
sollen, die dem Verkehrs-Arbeitsinspektions
gesetz, BGBl. Nr. 99/1952, unterliegen, obliegt 
in diesen Fällen die Entscheidung dem Bundes
minister für Verkehr. Die genannten Bundes
minister haben vor einer Entscheidung mit dem 
nach § 35 Abs. 2 beteiligten Bundesminister das 
Einvernehmen zu pflegen. Einem Antrag auf 
Zulassung ist stattzugeben, wenn die Einrichtung, 
das Gerät, der Stoff oder der Gegenstand den 
für die Zulassung maßgebenden Vorschriften ent
spricht. Die Zulassung kann für eine Type oder 
eine Einzelausführung erteilt werden; sie ist 
durch Kundmachung in den Amtlichen Nach
richten oder in dem diesen entsprechenden Mit
teilungsblatt des betreffenden Bundesministe
riums zu verlautbaren. 

(3) Bei hnderungen an zugelassenen Einrich
tungen, Geräten, Stoffen oder Gegenständen er- -
streckt sich die Zulassung- auf eine geänderte Aus
führung derselben nur dann, wenn die hnderung 
von dem für die Zulassung nach Abs. 2 zu
ständigen Bundesminister zur Kenntnis genom
men wurde. Eine Kenntnisnahme darf unter Ein
haltung der für die Zulassung festgelegten Vor
gangsweise nur dann erfolgen, wenn die Ein
richtungen, Geräte, Stoffe oder Gegenstände auch 
in der geänderten Ausführung den aus Gründen 
des Arbeitnehmerschutzes zu stellenden Anfor
derungen entsprechen. 

(4) Eine nach Abs. 2 erteilte Zulassung ist 
unter Einhaltung der für diese festgelegten 
Vorgangsweise aufzuheben, wenn sich nachträg
lich an der zugelassenen Einrichtung, dem Gerät, 
Stoff -oder Gegenstand wesentliche Mängel er
geben, die aus Gründen des Schutzes des Lebens 
und der Gesundheit der Arbeitnehmer eine 
solche Maßnahme erfordern, oder das zugelassene 
Erzeugnis den Vorschriften für die Zulassung 
und den Bedingungen derselben nicht mehr ent
spricht. Eine derartige Maßnahme ist ferner in 
jenen Fällen zu treffen, in denen für den 
Verwendungszweck zugelassene Erzeugnisse zur 
Verfügung stehen, die bei zumindest gleich
wertiger Wirkungsweise in bezug auf den Schutz 
des L~bens und der Gesundheit der Arbeit
nehmer einen wesentlichen Fortschritt dar
stellen; in solchen Fällen dürfen die Erzeugnisse 
bis zu einem Zeitpunkt weiter verwendet werden, 
der bei Aufhebung der Zulassung unter Bedacht-
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nahme auf die allgemein übliche Benützungsdauer 
festzusetzen ist. Eine Zulassung ist ferner für 
solche Erzeugnisse aufzuheben, die während eines 
Zeitraumes von mindestens zwei Jahren nicht 
mehr verwendet worden sind. 

(5) Die näheren Bestimmungen über die Zu
lassung sind im Verordnungswege zu treffen. 
Insbesondere sind jene Betriebseinrichtungen, 
Betriebsmittel oder Arbeitsstoffe sowie Gegen
stände der Schutzausrüstung der Arbeitnehmer, 
die nach Abs. 1 einer Zulassung bedürfen, zu 
bezeichnen und die Anforderungen festzulegen, 
denen diese Einrichtungen, Geräte, Stoffe oder 
Gegenstände im Hinbl,ick auf die in Betracht 
kommenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
entsprechen müssen. Mit dieser Verordnung ist 
auch die Art der Kennzeichnung der zugelassenen 
Erzeugnisse festzulegen und zu bestimmen, [n 
welchem Ausmaß im Rahmen der genannten 
Anforderungen für andere Gebiete erteilte Zu
lassungen anerkannt werden. 

(6) Der nach Abs. 2 für die Zulassung zu
ständige Bundesminister kann unter Einhaltung 
der für die Zulassung festgelegten Vorgangs
weise Ausnahmen von Abs. 1 gestatten, wenn 
sich dies aus besonderen Gründen als notwendig 
erweist und hiedurch die Belange des Arbeit
nehmerschutzes nicht beeinträchtigt werden. 

(3) Werden in Betrieben, für die eine Bewilli
gung nach diesem Bundesgesetz erforderlich i~t, 
Änderungen vorgenommen, durch die das Aus
maß der Gefährdung im Sinne des Abs. 1 gegen
über dem im Zeitpunkt der Erteilung der 
Bewilligung bestandenen vergrößeh wird, oder 
die mit einer derartigen Gefährdung anderer 
Art als die bisher bestandene verbunden ist, 
so ist für diese Änderung die Bewilligung der 
zuständigen Behörde einzuholen. 

(4) Einem Ansuchen um Betriebsbewilligung 
ist nach Maßgabe der Bestimmungen der Abs. '1 
und 3 stattzugeben, wenn anzunehmen ist, daß 
den Erfordernissen des Schutzes des Lebens und 
der Gesundheit' der Arbeitnehmer entsprochen 
werden kann. Mit der Bewilligung sind unter 
Bedachtnahme auf die Bestimmungen des § 24 
die nach den angeführten Erfordernissen not
wendigen Bedingungen und Auflagen vorzu
schreiben. Wenn es die für die Erteilung der 
Betriebsbewilligung maßgeblichen Umstände er
fordern, kann die Bewilligung auf bestimmte 
Teile des Betriebes beschränkt werden, sofern 
die Art derselben eine selbständige Führung 
dieser Betriebsteile zuläßt. Von der Betriebs
bewilligung darf erst Gebrauch gemacht werden, 
wenn den Bedingungen und Auflagen des rechts
kräftigen Bescheides entsprochen worden ist; 
geschieht dies nicht innerhalb von drei Jahren 

B e tri e b s b e will i gun gun d A u f- nach dem Zeitpunkt, zu dem die Bewilligung 
t r ä g e, M eid u n g von' A r bei t s 5 tell e n in Rechtskraft erwachsen ist, oder wird der 

Betrieb nach erfolgter Bewilligung durch mehr 
§ 27. (1) Betriebe, bei deren Führung infolge als drei, Jahre nicht geführt, so erlischt die 

der Art der Betriebseinrichtungen, der Betriebs- Bewilligung. Die zuständige Behörde kann diese 
mittel, der verwendeten Arbeitsstoffe oder der Fristen auf Grund eines vor Ablauf derselben 
Arbeitsverfahren in besonderem Maße eine vom Arbeitgeber gestellten Antrages verlängern, 
Gefährdung des Lebens und der Gesundheit der wenn ihrer Einhaltung unvorhergesehene 
Arbeitnehmer auftreten kann, dürfen nur auf Schwierigkeiten entgegenstehen; durch den 'An
Grund einer Bewilligung der zuständigen Behörde 'trag wird die Frist bis zur rechtskräftigen Ent
geführt werden. Um die Erteilung dieser Betriebs- scheidung erstreckt. Jede der angeführten Fristen 
bewilligung hat der Arbeitgeber anzusuchen; dem darf jedoch insgesamt fünf Jahre nicht über
Ansuchen sind eine Betriebsbeschreibung sowie steigen. Die Wirksamkeit der Betriebsbewilligung 
die erforderlichen Pläne und sonstigen Unter- wird durch einen Wechsel in der Person des 
lagen, die für die Beurteilung des Betriebes vom Arbeitgebers nicht berührt. Die näheren Bestim
Standpunkt des Arbeitnehmerschutzes erforder- mungen über das Erfordernis der Betriebs
lich sind, in mindestens dreifacher Ausfertigung bewilligung sowie über das Bewilligungsverfahren 
anzuschließen. 

(2) Eine Bewilligung nach Abs. 1 ist nicht 
erforderlich bei Betrieben, für die durch eine 
andere bundesgesetzliche Vorschrift eine Bewilli
gung vorgeschrieben ist, sowie bei sonstigen 
Betrieben, die unter die Bestimmungen der 
Gewerbeordnung fallen. In dem betreffenden 
Bewilligungsverfahren sind jedoch die Belange 
des Arbeitnehmerschutzes zu berücksichtigen und 
die zum Schutz des Lebens und der Gesundheit 
der Arbeitnehmer notwendigen Bedingungen und 
Auflagen vorzuschreiben, soweit dies unter 
Bedachtnahme auf die Bestimmungen des § 24 
erforderlich ist. 

sind im Verordnungswege zu treffen. 

(5) Zeigt sich in einem Betrieb nach rechts
kräftig erteilter Betriebsbewilligung, daß den 
Erfordernissen des Schutzes des Lebens und der 
Gesundheit der Arbeitnehmer unter den vorge
schriebenen Bedingungen und Auflagen nicht in 
ausreichendem Maße entsprochen wird, so sind 
die hiezu unbedingt notwendigen Maßnahmen 
von der Behörde aufzutragen. Dies gilt sinn-' 
gemäß auch für Betriebe, für die eine Bewilli
gung nach einer anderen bundesgesetzlichen Vor
schrift vorliegt, soweit diese Rechtsvorschrift 
~ine . entsprechende Regelung nicht enthält. 
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(6) Bei Betrieben, die einer Bewilligung nach 
Abs. 1 nicht bedürfen, sowie bei Betrieben, für 
die auch nach einer anderen bundesgesetzlichen 
Vorschrift eine Bewilligung nicht vorliegt, hat 
die zuständige Behörde dem Arbeitgeber die 
Zum Schutz des Lebens und der Gesundheit der 
Arbeitnehmer notwendigen Aufträge zu erteilen, 
soweit dies unter Bedachtnahme auf die Bestim
mungen des §24 notwendig ist. Dies gilt auch 
bei Knderungen in solchen Betrieben, für die 
nach einer anderen bundesgesetzlichen Vorschrift 
eine Bewilligung erteilt wurde, sofern derartige 
Knderungen nach dieser Vorschrift eine Bewilli
gung nicht erfordern. 

(7) Der Arbeitgeber hat dem zuständigen 
Arbeitsinspektorat außerhalb des Standortes des 
Betriebes gelegene Arbeitsstellen zu melden, 
soweit diese einer Bewilligung nach diesem 
Bundesgesetz ,oder nach einer anderen bundes
gesetzlichen Vorschrift nicht bedürfen und die 
Meldung mit Rücksicht auf die Wahrnehmung 
der Belange des Arbeitnehmerschutzes notwendig 
ist. Die Art der Arbeitsstellen, die unter die 
Meldepflicht fallen, ist durch Verordnung zu 
bezeichnen, mit der auch der Inhalt und die 
Frist für die Erstattung der Meldung festzu
legen ist. 

Verbot der Beschäftigung von 
Arbeitnehmern 

§ 28. (1) Die zuständige Behörde hat nach 
Anhörung der gesetzlichen Interessenvertretung 
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer einem 
Arbeitgeber die Beschäftigung von Arbeit
nehmern zu untersagen, wenn der Arbeitgeber 
trotz Abmahnung durch das Arbcitsinspektorat 
die ihm gemäß § 18 obliegenden Pflichten in 
einer Weise verletzt, daß hiedurch eine erhöhte 
Gefahr für Leben oder Gesundheit der Arbeit
nehmer droht. Die§§ 1155 und 1157 ABGB 
werden durch diese Regelung nicht berührt. 

(2) Die Untersagung der Beschäftigung von 
Arbeitnehmern kann je nach Art und Umfang 
der Pflichtverletzung für den ganzen Betrieb 
oder für Teile desselben, sie kann für immer 
oder für eine bestimmte Zeit ausgesprochen 
werden. Die Untersagung auf bestimmte Zeit 
hat sich bis zu jenem Zeitpunkt zu erstrecken, 
bis zu dem die' Mängel behoben worden sind. 
Die zuständige Behörde hat mit Feststellungs
bescheid auszusprechen, ob die Mängel, die zu 
der Untersagung geführt haben, behoben worden 
sind. Allfälligen Berufungen gegen solche Fest
stellungsbescheide kommt keine aufschiebende 
Wirkung zu. 

(3) In Fällen unmittelbar drohender Gefahr 
für Leben und Gesundheit von Arbeitnehmern 
hat die zuständige Behörde alle geeigneten Maß
nahmen zu treffen, um die Gefahr abzuwenden; 

zu diesem Zweck kann die Behörde einstweilige 
Verfügungen erlassen. 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 finden 
auf Betriebe und Anstalten, . für die auf Grund 
gesetzlicher Vorschriften Betriebspflicht besteht, 
die Bestimmungen des Abs. 3 auf diese Betriebe 
und Anstalten sowie auf Betriebsanlagen im 
Sinne der Vorschriften der Gewerbeordnung 
keine Anwendung. 

ABSCHNITT 5 

Schluß- und Übergangsbestimmungen 

Auflegen der Vorschriften 

§ 29. In jedem Betrieb, in dem Arbeitnehmer 
beschäftigt werden, muß ein Abdruck dieses 
Bundesgesetzes, je ein Abdruck der auf Grund 
dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen, 
soweit diese für den Betrieb in Betracht kommen, 
sowie eine Abschrift der dem Arbeitgeber mit 
Bescheid für den Betrieb vorgeschriebenen Be
dingungen und Auflagen sowie der erteilten Auf
träge an geeigneter, für die Arbeitnehmer leicht 
zugänglicher Stelle aufliegen. Für Arbeitsstellen 
außerhalb des Standortes des Betriebes gilt dies 
nur dann, wenn die Arbeitsstelle gemäß § 27 
Abs. 7 zu melden ist. 

Behördenzuständigkeit 
§ 30. (1) Die Befugnisse, die nach den Vor

schriften dieses Bundesgesetzes der zuständigen 
Behörde zustehen, hat bei den der Aufsicht der 
Arbeitsinspektion unterliegenden Betrieben in 
erster Instanz, wenn die Anlage des Betriebes 
einer Bewilligung nach einer anderen bundes
gesetzlichen Vorschrift als nach diesem Bundes
gesetz bedarf, die hiefür zuständige Bewilligungs
behörde, sonst die Bezirksverwaltungsbehörde 
auszuüben; wird jedoch von einer im selbstän
digen Wirkungsbereich des Landes tätig werden
den Behörde eine Bewilligung erteilt, so ist zu
ständige Behörde der Landeshauptmann. 

(2) Bei den dem Verkehrs-Arbeitsinspektions
gesetz, BGBl. Nr. 99/1952, unterliegenden Eisen
bahnunternehmen, bei der Binnenschiffahrt und 
der Luftfahrt ist zuständige Behörde die nach 
den für diese Unternehmungen geltenden Rechts
vorschriften in Betracht kommende Behörde. 
Hinsichtlich der Post- und Telegraphenverwal
tung hat die Befugnisse der zuständigen Behörde 
der Bundesminister für Verkehr auszuüben. 

(3) Der Instanzenzug endet in jenen Fällen, 
in denen zuständige Behörde nach Abs. 1 die 
auf Grund bundesgesetzlicher Vorschriften in 
Betracht kommende Bewilligungsbehörde ist, bei 
dem in diesem Verfahren zuständigen Bundes
minister, sonst beim Bundesminister für soziale 
Verwaltung; in den Fällen des Abs. 2 erster 
Satz beim Bundesminister für Verkehr. 
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(4) Die nach diesem Bundesgesetz den Arbeits
inspektoraten zustehenden Befugnisse sind hin
sichtlich der dem Verkehrs-Arbeitsinspektions
g,esetz unterI.iegenden Betriebe vom Verkehrs
Arbeitsinspektorat auszuüben. 

Strafbestimmungen 

§ 31. (1) Personen, die einen Betrieb, bei 
dessen Führung infolge der Art der Betriebs
einrichtungen, der Betriebsmittel, der verwen
deten Arbeitsstoffe oder der Arbeitsverfahren 
in besonderem Maße eine Gefährdung des Lebens 
und der Gesundheit der Arbeitnehmer auftreten 
kann, betreiben, ohne die hiefür nach den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes notwendige 
Bewilligung (§ 27) zu besitzen, machen sich einer 
Verwaltungsübertretung schuldig und sind von 
der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe 
bis zu 30.000 S oder mit Arrest bis zu sechs 
Wochen zu bestrafen. 

(2) Arbeitgeber und deren Bevollmächtigte, 
die 

a) trotz Untersagung bestimmte Arbeitsstoffe 
verwenden oder bestimmte Arbeitsverfah
ren anwenden (§ 6 Abs. 2), 

b) zu Arbeiten, die mit einer besonderen 
Gefahr für die damit Beschäftigten oder 
für andere. Arbeitnehmer verbunden sind, 
Arbeitnehmer heranziehen, die die erfor
derliche Eignung sowie die notwendigen 
Fachkenntnisse und Berufserfahrungen 
nicht besitzen (§ 6 Abs. 4) oder diese nicht 
nachweisen können (§ 6 Abs. 5), 

c) Arbeitnehmer ohne Lenkerausweis oder 
eine schriftliche Bewilligung für den inner
betrieblichen Verkehr zum Lenken von 
motorisch angetriebel1en Fahrzeugen heran
~iehen oder bei Zweifeln an der Lenk
fähigkeit eines Arbeitnehmers diesem das 
Lenken eines motorisch angetriebenen 
Fahrzeuges nicht untersagen oder die Be
willigung nicht ent2Jiehen (§ 7 Abs. 4), 

d) zu Tätigkeiten, bei denen die dabei Be
schäftigten Einwirkungen ausgesetzt sein 
können, die erfahrungsgemäß die Gesund
heit zu schädigen vermögen, Arbeitnehmer 
heranziehen, bei denen eine besondere 
ärztliche Untersuchung (§ 8 Abs. 2 erster 
Satz) nicht vorgenommen wurde oder 
deren Gesundheitszustand nach dem Er
gebnis einer besonderen ärztlichen Unter
suchung eine derartige Beschäftigung nicht 
zuläßt(§ 8 Abs. 2 erster Satz) oder Arbeit
nehmer, die in bestimmten Zeit abständen 
einer Untersuchung zu unterziehen sind, 
ohne diese Untersuchung weiterbeschäftigen 
(§ 8 Abs. 2 zweiter Satz), 

e) bei Verwendung jugendlicher, weiblicher 
oder besonders schutzbedürftiger Arbeit-

nehmer auf die besonderen Erfordernisse 
des Schutzes des Lebens, der Gesundheit 
und der Sittlichkeit dieser Personengruppen 
nicht Bedacht nehmen (§ 10), 

f) den Arbeitnehmern die notwendige un'd 
geeignete Schutzausrüstung nicht zur Ver
fügung stellen oder diese nicht in bestimm
ten Zeitabständen prüfen lassen (§ 11 
Abs. 1 und 2), 

g) keine entsprechende Vorsorge für erste 
Hilfeleistung treffen (§ 13), 

h) keine ausreichenden oder entsprechenden 
Waschgelegenheiten oder keine entspre
chenden Aborte in ausreichender Zahl zur 
Verfügung stellen (§ 14), 

i) keine entsprechenden Wohnräume oder 
Unterkünfte zur Verfügung stellen (§ 16 
Abs. 1 bis 5), 

j) für die Instandhaltung, Prüfung und Reini
gung der Betriebsgebäude, Betriebsräum
lichkeiten, Betriebseinrichtungen, sonstiger 
mechanischer' Einrichtungen, der Betriebs
mittel, Wohnräume und Unterkünfte oder 
der Schutzausrüstung keine Sorge tragen 
(§ 17), 

k) Sicherheitvertrauenspersonen und ihre 
Ersatzpersonen nicht bestellen (§ 20), 

1) keinen sicherheitstechnischen Dienst em
richten (§ 21), 

m) keinen· betriebsärztlichen Dienst einrichten 
(§ 22), 

n) keinen Sicherheitsausschuß errichten (§ 23), 
0) Betriebseinrichtungen, Betriebsmittel, Ar

beitsstoffe oder Gegenstände der Schutz
ausrüstung,. für die eine Zulassung vorge
schrieben ist, ohne eine solche verwenden 
(§ 26 Abs. 1) oder . 

p) den Vorschriften der auf Grund des § 24 
dieses Bundesgesetzes erlassenen Verord
nungen oder den auf Grund des § 27 
dieses Bundesgesetzes vorgeschriebenen Be
dingungen und Auflagen oder den erteilten 
Aufträgen zuwiderhandeln, 

begehen eine Verwaltungsübertretung und sind, 
sofern die Tat nicht nach anderen Gesetzen 
strenger zu bestrafen ist, von der Bezirksverwal
tungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 15.000 S oder 
mit Arrest bis zu drei Wochen zu bestrafen. 
Beide Strafen können auch nebeneinander ver
hängt werden; bei Vorliegen besonders erschwe
render Umstände sind sie nebeneinander zu ver
hängen. 

(3) Arbeitgeber und deren Bevollmächtigte, die 
a) Arbeitnehmer ohne entsprechende Unter

weisung beschäftigen (§ 9 Abs. 1 bis 3), 
b) keine einwandfreien Getränke, keine aus

reichenden Umkleideräume sowie keine 
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geeigneten Einrichtungen zur Aufbewah
rung und zur Sicherung vor Wegnahme 
der Straßen-, Arbeits- und Schutzkleidung 
sowie der vom Arbeitnehmer für die Ver
richtung der Arbeitsleistung mitgebrachten 
Gegenstände und j,ener Sachen, die vom 
Arbeitnehmer nach Verkehrs auffassung 
und Berufsüblichkeit zur Arbeitsstätte mit
genommen werden, zur Vedügung stellen 
(§ 14), 

c) keine Vorsorge für entsprechende Aufent
haltsmöglichkeiten während der Arbeits
pausen g,etroffen haben (§ 15 Abs. 1), 

d) die Meldung außerhalb des Standortes des 
Betriebes gelegener Arbeitsstellen unter
lassen (§ 27 Abs. 7) oder 

e) das Auflegen der Vorschriften und der son-
stigen Unterlagen unterlassen (§ 29), 

begehen eine Verwaltungsübertretung und sind, 
sofern die Tat nicht nach anderen Gesetzen 
strenger zu bestrafen ist, von der Bezirksver
wahungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 5000 S 
oder mit Arrest bis zu einer Woche zu bestrafen. 
Beide Strafen können auch nebeneinander ver
hängt werden; bei Vorliegen besonders erschwe
render Umstände sind sie nebeneinander zu ver
hängen. 

(4) Arbeitnehmer, die nicht Bevollmächtigte 
des Arbeitgebers sind, begehen bei Handlungen 
der im Abs. 2 lit. 3., b, e, 0 und p genannten 
Art, wenn sie diese trotz Aufklärung und 
Abmahnung durch das Arbeitsinspektorat durch
führen, eine Verwaltungsübertretung; sie sind 
von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer 
Geldstrafe bis zu 1000 S oder einer Arreststrafe 
bis zu drei Tagen zu bestrafen. 

(5) Arbeitgeber sind neben ihren Bevollmäch
,tigten strafbar., wenn die übertretung mit ihrem 
Wissen begangen wurde oder wenn sie bei der 
nach den Verhältnissen möglichen eigenen Beauf
sichtigung des Betriebes oder bei der Auswahl 
oder der Beaufsichtigung der Bevollmächtigten 
es an der erforderlichen Sorgfalt haben fehlen 
lassen. ' 

(6) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 5 sind 
nicht anzuwenden, wenn die Zuwiderhandlung 
vom Organ einer Gebietskörperschaft begangen 
wurde. Besteht bei einer Bezirksverwaltungs
behörde der Verdacht einer Zuwiderhandlung 
durch ein solches Organ, so hat sie, wenn es 
sich um ein Organ des Bundes oder eines Landes 
handelt, Anzeige an das oberste Organ, dem das 
der Zuwiderhandlung verdächtige Organ (Art. 20 
Abs. 1 el'ster Satz des Bundes-Verfassungsgesetzes 
in der Fassung von 1929) untersteht, in allen 
anderen Fällen aber Anzeige an die Aufsichts
behörde zu erstatten. ' 

Außerkrafttreten von 
Vorschriften 

§ 32. (1) Es treten außer Kraft: 
a) die §§ 74, 74 a, 74 bund 74 c der Gewerbe

ordnung, 
b) § 132 lit. i der Gewerbeordnung, soweit 

er sich nicht auf die Vorschriften über die 
Sonntags- und die Ersatzruhe der Hilfs
arbeiter oder die Bestimmungen über die 

, Lohnzahlungen bezieht, ' 
c) § 17 Abs. 2 des Schauspielergesetzes, BGBL 

Nr.441/1922, 
d) § 24 des Arbeitsinspektionsgesetzes 1956, 

BGBL Nr. 147, 
e) § 22 des Ve1"kehrs-Arbeit&inspektionsge

setzes, BGBL Nr. 99/1952, 
f) die §§ 5 Urid 6 des Gesetzes vom 28. Juli 

1902, RGBl. Nr. 156, betreffend die Rege
lung des Arbeitsverhältnisses der bei Regie·. 
bauten von Eisenbahnen und in den Hilfs
anstalten derselben verwendeten Arbeiter, 

g) § 142 des Luftfahrtgesetzes, BGBL Ni'. 2531 
1957, 

h) Abschnitt A der Verordnung vom 17. Jän
ner 1885, RGBL Nr. 8, durch welche zum 
Schutze der bei der Erzeugung von Phos
phorzündwaren beschäftigten Personen be
züglich der in den, Betl'iebsanlagen erfor
derlichen Einrichtungen und Vorkehrungen 
Anordnungen getroffen werden, 

i) Verordnung vom 7. Feber 1941, deutsches 
RGBl. I S. 88, zum Schutze gegen Schädi
gungen durch Röntgenstrahlen und 'radio
aktive Stoffe in nichtmedizinischen Betrie
ben (Röntgenverordnung), in der' Fassung 
der Verordnung vom 17. Jänner 1942, 
deutsches RGBL IS. 31, 

j) Artikel Ir sowie § 21 der Verordnung vom 
3. Dezember 1956, BGBL Nr. 259, womit 
Vorschriften zum Schutze des Lebens und 
der Gesundheit von Dienstnehmern bei 
Ausführung bestimmter Arbeiten erlassen 
werden, in der Fassung der Verordnung 
vom 1. Dezemb,er 1970, BGBL Nr. 382, 

, k) die Vollzugs anweisung des Staatsamtes für 
soziale Verwaltung vom 26. März 1920, 
StGBl. Nr. 145, über das Statut der Unfall
verhütungskommission im Staatsamte für 
soziale Verwaltung, 

1) der Erlaß des ehemaligen Reichsarbeits
ministers vom 1. Oktober 1941, Zahl III a-
18.501/1941, RABL Teil III S. 390. 

(2) Ferner treten für den Geltungsbereich dieses 
Bundesgesetzes § 16 der Arbeitzeitordnung, 
GBlö. Nr. 231/1939, und Nr. 20 der' Aus
führungsverordnung zur Arbeitzeitordnung, 
GBIO. Nr. 667/1939, mit dem Inkrafttreteneiner 
Verordnung, die die Beschäftigungsverbote und 
-beschränkungen für weibliche Arbeitnehmer 
regelt, außer Kraft. 
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Weitergehen von Vorschriften 

§ 33. (1) Die nachstehend angeführten, auf Grund 
der §§ 74 a und 74 c der Gewerbeordnung sowie
des § 24 des Arbeit~inspektJionsgesetzes 1956 
erlassenen Verordnungen und die sonstigen Ver
ordnungen, die Angelegenheiten des Schutzes von 
Leben und Gesundheit der Arbeitnehmer regeln, 
bleiben bis zu einer Neuregelung des betreffenden 
Gebietes durch eine auf Grund von BestJimmun
gen dieses Bundesgesetzes erlassene Verordnung 
im bisherigen Umfang als Bundesgesetz in Gel
tung: 

a) Erlassen auf Grund der Gewerbeordnung bzw. 
des Arbeitsinspektionsgesetzes 1956 

1. Verordnung vom 22. August 1911, RGBL 
Nr. 172, womit Vorschriften zum Schutze des 
Lebens und der Gesundheit der bei der 
Zuckerfabrikation beschäftJigten Arbeiter ge-
troffen werden, . 

2. Verordnung vom 25. September 1911, RGBl. 
Nr. 199, mit welcher Vorschriften zum 
Schutze des Lebens und der Gesundheit der 
bei der Papierfabrikation beschäftigten Arbei
ter erlassen werden, 

3.Verordnung vom 1. August 1922, BGBL 
Nr. 588, womit Vorschriften zum Schutze 
des Lebens und der Gesundheit der Hilfs
arbeiter gegen Milzbrand erlassen werden, 

4. Verordnung vom 8. März 1923, BGBL 
Nr. 183, womit Vorschriften zum Schutze 
des Lebens und der Gesundheit der in den 
der Gewerbeordnung unterliegenden Blei
und Zinkhütten und Zinkweißfabriken be
schäftigten Personen erlassen werden, 

5. Verordnung VOm 8. März 1923, BGBL 
Nr. 184, womit Vorschriften zum Schutze 
des Lebens und der Gesundheit der in ge
werblichen Betrieben zur Erzeugung· von 
Bleiverbindungen, Bleilegierungen und Blei
waren beschähigten Personen erlassen wer-
den, . -

~, Verordnung vom 8. März 1923, BGBL 
Nr. 185, womit Vorschriften zUm Schutze 
des Leben$ und der Gesundheit der in ge

_ wer\;>lichen Betrieben mit Buch- und Stem
druckerei- sowie Schriftgießereiarbeiten be
schäftigten Persop.en erlassen werden, 

7. Verordnung vom 8. März 1923, BGBL 
Nr. 186, womit Vorschriften zum Schutze 
des Lebens und der Gesundheit der in ge
werblichen Betrieben mit Anstreicher-, Lackie
rer- und Malerarbeiten beschäftigten Perso
nen erlassen werden, 

8.Verordnung vom 6. August 1942, deutsches 
RGBL I S. 498, über die Verwendung von 

. Methanol ,in Lacken und Anstrichmitteln, 
9. Verordnung vom 30. Jänner 1945, deutsches 

RGBL I S. 31, über das Verbot der Ver
wendung von Arsen und arsenhaltigen Stoffen 
in Reinigungsmitteln, 

10. Verordnung vOm 10. November 1951, BGBI. 
Nr. 265, über allgemeine Vorschriften zum 
Schutze des Lebens und der Gesundheit der 
Dienstnehmer (Allgemeine Dienstnehmer
schutzverordnung), in der Fassung der Ver
ordnung vom 29. Dezember 1961, BGBL 
Nr. 32/1962, und der Kundmachung vom 
9. Feber 1965, BGBI. Nr. 31, 

11. Verordnung vom 7. Jänner 1954, BGBL 
Nr. 77, über den Schutz des Lebens und der 
Gesundheit von Dienstnehmern bei der Aus
führung von Sprengarbeiten, in der Fassung 
der Verordnung vom 12. März 1965, BGBL 
Nr.77, 

12. Verordnung vom 10. November 1954, BGBI. 
Nr. 267, über Vorschriften zum Schutze des 
Lebens und der Gesundheit von Dienst
nehmern bei Ausführung von Bauarbeiten, 
Bauneben- und Bauhilfsarbeiten, 

13. Verordnung vom 31. März 1955, BGBL 
Nr. 122, über den Schutz des Lebens und der 
Gesundheit von Dienstnehmern in Eisen- und 
Stahlhüttenbetl.1ieben, 

14. Verordnung vom 5. September 1956, BGBL 
Nr. 194, über den Schutz des Lebens und der 
Gesundheit von Dienstnehmern in Textil
betrieben, 

15. Art. I, III und IV sowie Art. V mit Aus
nahme des § 21 der Verordnung vom 
3. Dezember 1956, BGBL Nr. 259, womit 
Vorschriften zum Schutze des Lebens und der 
Gesundheit von Dienstnehmern bei Ausfüh
rung bestimmter Arbeiten erlassen werden, 
in der Fassung der Verordnung vom 1. De
zember 1970, BGBI. Nr. 382, 

16. Verordnung vom 12. November 1962, BGBL 
Nr. 305, über die Verbindlicherklärung einer 
öNorm für Bolzensetzgeräte, 

17. Verordnung vom 19. November 1965, BGBL 
Nr. 19/1966, über die Verbindlicherklärung 
von öNormen für die Errichtung und Prü
fung von Kranen, Winden und Flaschenzügen 
sowie für den Betrieb und die Wartung von 
Kranen, 

18. Verordnung vom 23. Jänner 1969, BGBL 
Nr. 81, über die Verbmdlicherklänuig von 
öNormen für Schleifkörper. 

b) Sonstige Verordnungen 

19. Abschnitt B der Verordnung vom 17. Jänner 
1885, RGBl. Nr. 8, durch welche zum Schutze 
der bei der Erzeugung von Phosphorzünd
waren beschäftigten Personen bezüglich der 
in den Betriebsanlagen erforderlichen Ein
richtungen und Vorkehrungen Anordnungen 
getroffen werden, 

20. Verordnung für Arbeiten in Druckluft,GBlö . 
Nr.717/1939, 

21. Verordnung über Magnesiumlegierungen und 
Sicherheitsvorschriften für Magne&iumlegie
rungen, GBlö. Nr. 744/1939. 
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(2) Die nachstehend angeführten Rechtsvor
schriften, die Regelungen zum Schutze der 
Arbeitnehmer und solche zum Schutze der Nach
barschaft oder sonstige gewerberechtliche Rege
lungen enthalten, bleiben bis zu einer Neurege
lung des betreffenden Gebietes durch eine auf 
Grund von Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
und der Gewerbeordnung erlassene Verordnung 
im bisherigen Umfang als Bundesgesetze in Gel
tung: 

1. Verordnung vom 23. Jänner 1901, RGBl. 
Nr. 12, betreffend den Verkehr mit Mineral
ölen, in der Fassung der Verordnung vom 
24. August 1912, RGBL Nr. 179, soweit sie 
sich auf gewerbliche Betriebsanlagen oder 
Angelegenheiten des Arbeitnehmerschutzes 
bezieht, 

2. Verordnung vom 18. Juli 1906, RGBL 
Nr. 176, mit welcher Vorschriften für die 
Herstellung, Benützung und Instandhaltung 
von Anlagen zur Verteilung und Verwendung 
brennbarer Gase erlassen werden (Gasregula
tiv), in der Fassung der Verordnung BGBL 
Nr. 63/1936, der Kundmachung BGBL Nr. 75/ 
1936 und der Verordnung BGBL Nr. 236/ 
1936, soweit sie sich auf gewerbliche Betriebs
anlagen oder Angelegenheiten des Arbeit
nehmerschutzes bezieht, 

3. Verordnung vom 15. Juli 1908, RBGl. 
Nr. 163, betreffend den Verkehr mit Zelluloid, 
Zelluloidwaren und Zelluloidabf~llen, in der 

. Fassung des § 46 Z. 20 des Schieß- und Spreng
mittelgesetzes, BGBL Nr. 196/1935, in gel
tender Fassung, 

4. Verordnung vom 29. November 1910, RGBL 
Nr. 212, mit welcher das Gewerbe der Soda
wassererzeugung an eine Konzession gebunden 
wird, 

5. Verordnung - vom 7. Feber 1930, BGBL 
Nr. 49, betreffend grundsätzliche Bestimmun
gen über die Lagerung von brennbaren 
Flüssigkeiten in gewerblichen Betriebsanlagen, 
in der Fassung der Verordnung vom 30. März 
1966, BGBL Nr. 52, 

6. Verordnung vom 28. März 1934, BGBL 1 
Nr. 205, über den Schutz des Lehens und der 
Gesundheit der Arbeitnehmer in gewerblichen 
Betrieben, in denen Benzol, Toluol, Xylol, Tri
chloräthylen, Tetrachloräthan, Tetrachlor
kohlenstoff oder Schwefelkohlenstoff erzeugt 
oder verwendet wird (Benzolverordnung), 

7. Verordnung vom 18. November 1939, GBlO. 
Nr. 1447, über Garagen und Einstellplätze, 
in der Fassung des Erlasses vom 13. September 
1944, RABI. 1944, Teil I S. 325, soweit sie 
sich auf gewerb1iche Betriebsanlagen oder 
Angelegenheiten des Arbeitnehmerschutzes 
bezieht, 

8. Verordnungen, die sich auf die Schädlings
bekämpfung beziehen: 
a) Verordnung zur Ausführung der Verord

nung über die Schädlingsbekämpfung mit 

hoch giftigen Stoffen vom 25. März 1931, 
deutsches RGBL I S. 83 in der Fassung der 
Verordnungen vom 29. November 1932, 
deutsches RGBl. I S. 539, vom 6. Mai 1936, 
deutsches RGBl. I S. 444 und vom 
6. April 1943, deutsches· RGBL I S. 179, 

b) Verordnung über die Verwendung von 
Phosphorwasserstoff zur Schädlingsbe
kämpfung vom 6. April 1936, deutsches 
RGBL I S. 360 in der Fassung der Ver
ordnung vom 15. August 1936, deutsches 
RGBL I S. 633, 

c) Verordnung über den Gebrauch von 
Xthylenoxyd zur Schädlingsbekämpfung 
vom 25. August 1938, deutsches RGBL I 
S. 1058 in der Fassung der Verordnung 
vom 2. Feber 1941, deutsches RGBL I 
S.69, 

d) Verordnung über den Gebrauch von 
Tritox (Trichloracetonitril) zur Schäd
lingsbekämpfung vom 2; Feber 1941, 
deutsches RGBL I S. 72, 

9. Verordnung vom 15. Juni 1943, RMinBl. 
S. 46, über die Einrichtung und den Betrieb 
von Aufzügen, soweit sie sich auf gewerb
liche Betriebsanlagen oder Angelegenheiten 
des Arbeitnehmerschutzes bezieht, 

10. Verordnung vom 20. Dezember 1950, BGBL 
Nr. 7511951, über die gewerbsmäßige Lage
rung und Zerkleinerung von Karbid lInd über 
die Erzeugung und Verwend1lng von Azetylen 
(Azetylenverordnung),in der Fassung der 
Kundmachung vom 7. März 1958, BGBL 
Nr.70, 

11. Verordnung vom 25. Oktober 1955, BGBL 
Nr. 253, über den Schutz der Dienstnehmer 
und der Nachbarschaft beim Betrieb von 
Steinbrüch,en, Lehm-, Ton-, Sand- und Kies~ 
gruben sowie bei Haldenabtragungen, 

12. Verordnung vom 21. Juli 1969, BGBL Nr. 305, 
über den Schutz der Dienstnehmer und der 
Nachbarschaft beim Betrieb von Kälteanlagen 
(Kälteanlagenverordnung), 

13. Verordnung vom 8. März 1971, BGBL 
Nr. 139, über den Schutz der Nachbarschaft 
und der Dienstnehmer. beim Betrieb von 
Anlagen, in denen Flüssiggas gelagert,abge
füllt oder verwendet wird (Flüssiggas-Ver-
ordnung). -

(3) Für die gemäß § 74 a bzw. gemäß §§ 74 a 
und 34 ader Gewerbeordnung erlassenen, in 
Abs. 1 und 2 angeführten Verordnungen g,elten 
weiterhin die übergangsbestimmungen der 
genannten Paragraphen in de'r im Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Bundesgesetze~ geltenden 
Fassung. 

(4) Tritt durch eine Verordnung auf Grund des 
Abs. 1 oder 2 eine der in diesen Absätze1;l-
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'angeführten Rechtsvorsch1"iften teilweise oder 
zur Gänze außer Kraft, so ist dies ,in der 
betreffenden Verordnung festzustellen. 

(5) Mit dem Inkrafttreten von Verordnungen, 
die Beschäftigungsverbote oder -beschränkungen 
für Jugendliche oder für weibliche ArbeItnehmer 
regeln, treten die diesbezüglichen Bestimmungen 
der nach Abs. 1 und 2 als Bundesgesetze weiter !in 
Geltung bleibenden Verordnungen außer Kraft. 
Abs. 4 gilt entsprechend. 

(6) Die im Abs. 1 genannten Rechtsvor
schriften finden sinngemäß auf die dem Verkehrs
Arbeitsinspektionsgesetz, BGBL Nr. 99/1952, 
unterliegenden Betriebe Anwendung. Dies gilt 
auch für die unter Abs. 2 angeführten Rechts
vorschr.iften hinsichtlich jener Bestimmungen, die 
den Schutz der Arbeitnehmer betreffen. 

(7) Bei Zuwiderhandlung gegen die im Abs. 1 
genannten Rechtsvorschriften gelten die Bestim
mungen des § 31 sinngemäß. Dies gilt auch 
hinsichtlich der ,im Abs. 2 genannten Rechtsvor
schriften, soweit es sich um Angelegenheiten des 
Arbeitnehmerschutzes handelt. Soweit es sich 
nicht um Angelegenheiten des Arbeitnehmer
schutzes handelt,' gelten. Zuwiderhandlungen 
gegen die im Abs. 2 genannten Rechtsvor
schriften als Verwaltungsübertretungen nach der 
Gewerbeordnung. 

(8) Soweit ,in Rechtsvorschriften auch auf die 
Bestimmungen zum Schutze des Lebens und der 
Gesundheit der Dienstnehmer hingewiesen wird, 
die für ,der Gewerbeordnung unterliegende 
Unternehmungen gelten, treten an deren Stelle 
die Vorschriften dieses Bundesgesetzes und der 
auf Grund desselben erlassenen Verordnungen. 
Bis zur Erlassung dieser Verordnungen gelten 
die im Abs. 1 genannten Vorschr,iften und hin
sichtlich jener Bestimmungen, die sich auf den 
Schutz der Arbeitnehmer beziehen auch die im 
Abs: 2 genannten Vorschriften. 

übergangsbestimmungen 

§ 34. (1) Die Vorschriften des Abschnittes 2 
dieses Bundesgesetzes und die dazu auf Grund 
dieses Bundesgesetzes in Verordnungen erlassenen 
näheren Bestimmungen finden auf bestehende 
Betriebe, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes den für sie in Betracht 
kommenden Vorschriften über den Dienst
nehmerschutz entsprochen haben nur insofern 
Anwendung, als die dadurch bedingten Anderun
gen ohne wesentliche Beeinträchtigung des Be
triebes durchführbar sind, es sei denn, daß es 
sich um Beseitigung von das Leben, die Gesund
heit oder die Sittlichkeit der Arbeitnehmer 
offenbar gefährdenden Mißständen handelt oder 
daß die gestellten Anforderungen ohne unver
hältnismäßigen Kostenaufwand und ohne größere 
Betriebsstörung durchführbar sind. Dies gilt auch 
bei einem Wechsel in der Person des Arbeit
gebers. 

(2) Auf bestehende Betriebe, für die auf Grund 
einer bundesgesetzlichen Vorschrift eine Bewilli
gung erteilt wurde, finden die Vorschriften des 
Abschnittes 2 dieses Bundesgesetzes und die dazu 
auf Grund dieses Bundesgesetzes in Verordnun
gen erlassenen näheren Bestimmungen insofern 
Anwendung, als die dadurch bedingten Ande
rungen ohne wesentliche Beeinträchtigung der 
durch den Bewilligungsbescheid erworbenen 
Rechte durchführbar sind, es sei denn, daß es 
sich um Beseitigung von das Leben, die Gesund
heit oder die Sittlichkeit der Arbeitnehmer offen
bar gefährdenden Mißständen handelt oder daß 
die gestellten Anforderungen ohne unverhältnis
mäßigen Kostenaufwand und ohne größere 
Betriebsstörung durchführbar sind. Das gleiche 
gilt für sonstige Betriebe, insoweit für diese aus 
Gründen des Dienstnehmerschutzes von der zu
ständigen Behörde bestimmte Anordnungen ge
troffen worden sind. 

(3) Die zum Schutz des Lebens, der Gesundheit 
und der Sittlichkeit von Dienstnehmern vor dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes vorgeschrie
benen Bedingungen oder Auflagen bleiben so
lange wirksam, als sie nicht durch auf Grund 
dieses Bundesgesetzes oder von hiezu ergangenen 
Verordnungen vorgeschriebenen Bedingungen, 
Auflagen oder Aufträge gegenstandslos werden. 
Bei Zuwiderhandlungen gegen solche weiter wirk
same Bedingungen oder Auflagen gelten die 
Bestimmungen des § 31 sinngemäß. 

(4) Arbeitnehmer, die im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der im § 24 Abs. 4 angeführten 
Verordnung Arbeiten ausführen, für die nach 
dieser Verordnung die notwendigen Fachkennt
nisse im Sinne des § 6 Abs. 5 durch ein Zeugnis 
nachzuweisen sind, dürfen diese Arbeiten ohne 
ein solches Zeugnis weiter ausführen, sofern sie 
den dafür im Zeitpunkt des Inkrafttretens dies,es 
Bundesgesetzes maßgebenden Bestimmungen ent
sprochen haben. Wenn es der Schutz des Lebens 
und der Gesundheit der Arbeitnehmer erfordert, 
hat jedoch die zuständige Behörde über Antrag 
des Arbeitsinspektorates zu verlangen, daß inner
halb einer angemessenen Frist der Nachweis der 
notwendigen Fachkenntnisse durch ein Zeugnis 
im Sinne der eingangs genannten Verordnung 
erbracht wird. 

(5) Die vor dem Inkrafttreten dieses Bundes
gesetzes erteilten Ermächtigungen zur Durch
führung ärztlicher Untersuchungen von Dienst
nehmern verlieren ein Jahr nach dem ange
gebenen Zeitpunkt ihre Gültigkeit. 

(6) Die Dienste nach den §§ 21 und 22 sind 
in den in Betracht kommenden Betrieben inner
halb von sechs Monaten nach dem Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes eiilzurichten. Soweit solche 
Dienste im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes bereits bestehen, sind die Leiter 
derselben innerhalb von drei Monaten nach dem 
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genannten Zeitpunkt dem zuständigen 
inspektorat mitzuteilen. 

Arbeits- den gewerberechtlichen Vorschriften· auch die 
Bestimmungen des § 28 Abs. 3. 

(7) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes bestellten Mitglieder und Ersatz
mitglieder der Unfallverhütungskommission üben 
diese Funktion als im Sinne dieses Bundesgesetzes 
bestellte Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder der 
Arbeitnehmerschutzkommission bis zur Beendi
gung der laufenden Funktionsperiode aus. Die 
weiteren Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder dieser 
Kommission sind ehestens für diese Funktions
periode zu bestellen. 

(8) Betriebseinrichtungen, Betriebsmittel oder 
Arbeitsstoffe sowie Gegenstände der Schutzaus
rüstung der Arbeitnehmer, für deren Verwen
dung auf Grund der Bestimmungen des § 26 
Abs. 1 eine Zulassung erforderlich ist, dürfen, 
soweit ihre Verwendung im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der auf die angeführte Bestim
mung gestützten Verordnung ohne Zulassung 
gestattet ist, auch weiterhin verwendet werden; 
bei . Vorliegen von Leben oder Gesundheit der 
Arbeitnehmer offenbar gefährdenden Umständen 
hat die zuständige Behörde die Weiterverwen
dung zu untersagen. 

(9) Betriebe, die im Zeitpunkt des Inkraft
tretens dieses Bundesgesetzes geführt werden und 
für die eine Bewilligung nach § 27 erforderlich 
wäre, dürfen ohne eine solche Bewilligung weiter
geführt werden; für derartige Betriebe gelten 
die Bestimmungen des § 27 Abs. 6 erster Satz. 
Auf Änderungen in solchen Betrieben, die nach 
dem angeführten Zeitpunkt vorgenommen wer
den, finden die Bestimmungen des § 27 Abs. 3 
Anwendung. 

(10) Für Betriebsanlagen im Sinne der Vor
schriften der Gewerbeordnung gelten bis zum 
Inkrafttreten einer entsJ;>rechenden Regelung in 

(11) Bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
bei den Verwaltungsbehörden anhängige Verwal
tungsstrafverfahren sind von diesen nach den 
Bestimmungen der Gewerbeordnung zu Ende zu 
führen. 

Inkrafttreten und Vollziehung 

§ 35. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jän
ner 1973 in Kraft. In Durchführung dieses 
Gesetzes zu erlassende Verordnungen können 
ber,eits vor diesem Zeitpunkt erlassen werden; sie 
treten frühestens mit dem Zeitpunkt des Inkraft
tretens dieses Bundesgesetzes in Wirksamkeit. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für soziale Verwaltung, 
bezüglich des § 34 Abs; 10 jedoch gemeinsam 
mit dem Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie betraut; hinsichtlich der Erlassung 
von Verordnungen nach den §§ 24 Abs. 1,4 und 
5, 26 Abs. 5 sowie 27 Abs. 7, soweit es sich um 
der Gewerbeordnung unterliegende Betriebe 
handelt, im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Handel, Gewerbe und Industrie und 
soweit es sich um Betriebe handelt, die dem 
Verkehrs-Arbeitsinspektionsgesetz unterliegen, 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Verkehr. Soweit jedoch solche Verordnungen vor 
allem Regelungen enthalten, die sich aus den 
besonderen Erfordernissen der Betriebe ergeben, 
die dem Verkehrs-Arbeitsinspektionsgesetz, 
BGBl. Nr. 99/1952, unterliegen, obliegt die Voll
ziehung dem Bundesminister für Verkehr im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
soziale Verwaltung. 
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